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Der Dank des Rüliſors
flür die Kaiſer⸗Wilhelm⸗öponde Deutſcher Frauen.

Seine Majeſtät der Kaiſer hat am 7. September aus
dem Großen Hauptquartier an den Arbeitsausſchuß der
Kaiſer Wilhelmſpende Deutſcher Frauen folgenden Er⸗
laß gerichtet :

Aus den Händen Ihrer Majeſtät der Kaiſerin , Meiner

Gemahlin , habe Ich die Huldigungsſchrift der deutſchen
Jrauen mit den Liſten der einzelnen Beiträge zu der Kaiſer

Wilhelmſpende deutſcher Frauen empfangen . Dieſe von

Millionen deutſcher Frauen in Palaſt und hütte geſammelte
Spende nehme Zch als eine Mir erwieſene beſondere Freund⸗

lichkeit und als Ausdruck treuer Anhänglichkeit
mit Freuden an . In der ernſten Prüfungszeit , die Gott der

Herr uns geſandt hat , tritt aus dem dunklen Hintergrund

tiefſchmerzlicher Erfahrungen neben der von unſeren Feinden

nicht geahnten kraftvollen Einmütigkeit des deutſchen Volkes



und der todesmutigen Tapferkeit der zum Waffendienſt

berufenen Männer die hochherzige vaterländiſche

Geſinnung der Frauen leuchtend hervor . Durch werk⸗

kätige Fürſorge für die Bämpfenden und die verwundeten

Krieger , durch hilfreichen Beiſtand mit Bat und Tat für

die in der Heimat zurückgebliebenen Familien der Kämpfen⸗

den und der Gefallenen , durch unermüdliches Schaffen in

Haus und Hof, Wirtſchaft und Beruf der im Jelde ab⸗

weſenden Männer , wie durch ergebungsvolles Darbringen

ſchwerſter Herzensopfer an treuen Familienmitgliedern , haben

die deutſchen Frauen in dieſem Völkerkriege ein rühmliches

Beiſpiel von Tatkraft , Nächſtenliebe und ſtillem Heldentum

gegeben . Das Vaterland iſt ſtolz auf ſeine Frauen ,

und vertraut auch für die Zukunft auf ihre treue Mit⸗

arbeit an der ſchweren Aufgabe , die durch den Brieg ent⸗

ſtehenden Nöte zu lindern und zu beſeitigen . Ich werde

die Mir zur Verfügung geſtellte reiche Ipende im Sinne

der freundlichen Geberinnen für die in ihrer Geſundheit

und Erwerbsfähigkeit geſchädigten Frieger und die Hinter⸗

bliebenen der für das Vaterland gefallenen Helden ver⸗

wenden , allen aber , die an dem hochherzigen Gedanken und

ſeiner glänzenden Ausführung beteiligt ſind, ſpreche Ich

Meinen wärmſten Dank aus .

Milhelm .

Wie ſeinerzeit mitgeteilt , betrug die Spende 4300 000 Mk. Nach⸗
träge werden von der Depoſitenkaſſe R. der Darmſtäditer Bank in

Berlin⸗Zehlendorf bis zum 1. Ottober entgegengenommen .

Auch Badens Frauen haben ihr Anteil an dieſer erhebenden Samm⸗

lung mit der Opferwilligkeit gewahrt , die wir an ihnen ſchon kennen
und ſchätzen .
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Wlerhöchſte Peleihungen an das Peonal inm Ctappengobiet
Eiſernes Kreuz II . Klaſſe : (2)

Zugführer :
Ankenbrand Enugen , Buchhalter , Vöhrenbach .
Eitel Anton , Dr . , Profeſſor , Freiburg i. Br .

Gäthgens Paul , Dr . , Profeſſor , Schiltigheim .
Rogge Heinrich , Gymn . ⸗Oberlehrer , Ludweiler ( Kr . Saarbrücken ) .

Schering Hans Günther , Dr . phil . , Chemiker , Frankfurt a. M.

Schrempp Georg , Lehramtspraktikant , Freiburg i. Br .
Siewert Hermann , Handelsgärtner , Bad Berka .
Stein Fritz , Dr . , Profeſſor , Jena .
Wäldele Joſeph , Rechtsagent , Steinbach .

Wrochem von , Albrecht , Gerichtsaſſeſſor , Hamburg .

Zengel Valentin , Bureaugehilfe , Höchſt a. M.

Zugführer⸗Stellvertreter .

Schnurr Andreas , Werkmeiſter , Baden⸗Baden .

Krankenpfleger .
Bindner Ludwig , Zigarrenmacher , Endingen ( Orchies 23. IX . 1914 ) .

Mößner Robert , Goldſchmied , Pforzheim .

Rote⸗Kreuz⸗Medaille ( 1II . Klaſſe ) :
( Männer )

Adelsberger Rudolf , Kaufmann , Karlsruhe .
Armbruſter Johann , Kaufmann , Wolfach .

Armbruſter Wilhelm , Lehramtspraktikant , Karlsruhe .
Baral Friedrich , Kaufmann , Karlsruhe .
Baumann Friedrich , Lackierer , Heidelberg .
Bender Karl , stud . theol . , Rekr . ⸗Depot Feldart . ⸗Regt . 50, Karlsruhe .
Bender Wilbelm , Lehramtspraktikant , Mingolsheim .

Bergmann Georg , Reiſender , Offenburg .

Berthold Joſeph , Landwirt , Erſ . ⸗Batl . Gren . ⸗Regt . 110 , Mannheim .



Bippes Karl , Schreinermeiſter , Gondelsheim .

Bleich Leo , Inſtallateur , Baden⸗Baden .

Bohnert Hermann , Landwirt , Lahr .

Brennecke Friedrich , Buchdrucker , Waldshut ,

Brenk Dr . , Joſeph , Rechtsanwalt , Pforzheim .

Britſch Johann , Schriftſetzer , Freiburg .

Carlein Julius , Lehramtspraktikant , Karlsruhe .

Carſtaedt Ernſt, , Gerichtsaſſeſſor , Merſeburg .

Dehn Ludwig , Maler , Freiburg .

Dieſel Karl , Blechner , Baden⸗Baden .

Eberhard Wilhelm , Hauptlehrer , Karlsruhe .

Elfner Adam , Maurer , Handſchuhsheim .

Eiſen Joſeph , Modellſchreiner , Müllheim .

Engler Edwin , Landwirt , Sulzburg .

Etzel Alwin , Elektrotechniker , Karlsruhe .

Feſſenbecker Max , Techniker , Reitende Jäger⸗Erſ . ⸗E „ Karlsruhe .

Fichter Andreas , Maſchinenarbeiter , Peterzell .

Frey Theodor , Kaufmann , Eberbach .

Geiß Dr . Artur , Profeſſor , Freiburg .

Geißelhardt Friedrich , Etuismacher , Pforzheim .

Gerhard Paul , Dr . jur . , Karlsruhe .

Göhringer Wilhelm , Fabrikarbeiter , Lahr .

Göſſel Wilhelm , Goldarbeiter , Eutingen .

Groſchup Artur , Lehramtspraktikant , Freiburg .

Gütlin Wilhelm , Maler , Emmendingen .

Haberkorn Anſelm , Wirt , Mannheim⸗Feudenheim .
Hauer Artur , Lehrer , Spöck .

Hauſin Karl , Zimmermann , Oberſäckingen .

Heckmann Karl , Maler , Geiſingen .

Herrmann Markus , Malermeiſter , Mannheim⸗Käfertal .
Herrmann Auguſt , Lehrer , Malterdingen .

Higle Albert , Aufſeher , Freiburg .

Hilſenbeck Anton , Modellſchreiner , Freiburg .

Hoffner Karl , Blechner , Baden⸗Baden .

Hofſtetter Sebaſtian , Heilgehilfe , St . Blaſien .

Horſch Ernſt , Schreiner , Schriesheim .

Hotz , Auguſt , Buchhalter , Stockach .

Hufnagel Friedrich , Tapeziermeiſter , Pforzheim .

8 lg , Simon , Taglöhner , Gengenbach .

Imhoff Joſeph , Oberkellner , 2. Erſ . Batl . 2. Rekr . ⸗Depot Gren . ⸗Regt .

109 , Bruchſal .

Indlekofer Otto , Maurermeiſter , Gölngen b. Waldshut .

Joos Andreas , Polierer , St . Georgen .

Joos Emil , Friſeur , Freiburg .

Jungkind Foſeph , Fabrikarbeiter , Huttenheim .
Kaiſer Karl , Desinfektor , Murg .

Karolin Adolf , Fabrikarbeiter , Waldshut .

Kaſper Johann , Steinbrecher , Doſſenheim .



Kaufeiſen Joſeph , Kaufmann , Oberkirch .

Keßler Albert , Profeſſor , Karlsruhe .

Keßler Ludwig , Gaſtwirt , Mannheim⸗Feudenheim .
Klemem Albert , Bildhauer , Überlingen .
Kobe Fritz , Pfarrer , Bettingen .
Kober Joſeph , Architekt , Odenheim .
Köllreutter Karl , Heizer , Waldtirch .

Könninger Titus , Zimmermann , Ottenhöfen .

Kopp Karl , Fabritarbeiter , Frieſenheim .

Koſſeck Otto , Kaufmann , Durlach .
Krau ß Friedrich , Buchbinder , Durlach .

Krug Georg , Meßgehilfe , Mannheim⸗Käfertal .

Kühn II Alwin , Landwirt , Daxlanden .
Kutterer Wilhelm , Bierführer , Daxlanden .
Lang Joſeph , Friſeur , Sflingen .

Lehmann Chriſtian , Schreiner , Gutach bei Wolfach .

Lehmann Emil , Zeichenlehrer , Heidelberg .

Leichet Wilhelm , Landwirt , Gondelsheim .

Maas Guſtav , Plattenleger , Freiburg .

Meaſt Emil , Maurermeiſter , Oppenau .
Mennle Heinrich , Heizer , Oberkirch .

Meyer Friedrich , Verlademeiſter , Mannheim .

Meyer Dr . , Otto , Rechtsanwalt , Bremen .

Mörſchel Heinrich , Metallſchleifer , Walldorf .

Mößner Robert , Uhrmacher , Pforzheim .
Müller Andreas , Hausmeiſter , Freiburg .

Neff Adolf , Goldarbeiter , Iſpringen .
Neubert Johannes , Privatlehrer , Herrenalb .
Neukum Johann , Zimmermann , Bräunlingen .
Nodler Andreas , Landwirt , Amoltern .

Philipp Adolf , Kaufmann , Bretten .

Pro bſt Guſtav , Schmied , Britzingen .
Raab Leonhard , Elektromonteur , Mannheim .

Reize Heinrich , Taglöhner , Durlach .

Remmlinger Eugen , Malermeiſter , Wertheim .

Rheinboldt Adolf , Kunſtmaler , Karlsruhe .

Rheiner Max , Profeſſor , Karlsruhe .

Röhrich Hans , Abiturient , Karlsruhe .

Roeſch Karl , Architekt , Schönau .

Rutſchmann Joſeph , Reg . ⸗Baumeiſter , Freiburg .

Scheffold Joſeph , Packer , Wollmatingen .

Schmidt Albert , Schreiner , Baden⸗Baden .

Schmidt Friedrich , Malermeiſter , Baden⸗Baden .

Schmitt Otto , Gärtner , Rotenfels .

Schmitz Emil , Weber , Säctingen .

Schneider Georg , Werkmeiſter , Mannheim⸗Waldhof .

Seifriz Heinrich , Zollaufſeher , Offenburg .

Schneid Sebaſtian , Krankenwärter , Rekr . ⸗Depot , Lahr , J . ⸗R.



Baudermann Anna , Schweſter , Mannheim .

Seitz Johann , Landwirt , Königheim .

Seitz Reinhard , Landwirt , Liedolsheim .

Späth Wilhelm , Agent , Raſtatt .

Starz Joſeph , Malergehilfe , Karlsruhe⸗ winkel .

Staubitz Heinrich , Zimmermann , Wertheim .

Straßer Peter , Maurer , Feudenheim .

Strohm Guſtav , Finanzamtmann , Karlsruhe

Tobbler Wilhelm , Farbikarbeiter , Bretten .

Voglber Adolf , Friſeur , St . Georgen .

Vogt Jakob , Landwirt , Handſchuhsheim .

Weber Friedrich , Münſterturmwächter , Konſtanz .

Weber Hermann , Maler , Rekr . ⸗Depot Feldart . ⸗Regt . 50 , Karlsruhe .

Weimer Wilhelm , Steinhauer , Niklashauſen .

Weidemeier Philipp , Bürſtenmacher , Kirchheim ( Heidelberg ) ,

Weinmann Chriſtian , Gipſer , Geiſingen .

Weis Otto , Gerichtsaſſeſſor , Eppingen .

Weitzel Rudolf , Lehramtspraktikant , Heidelberg .

Wentzell Ludwig , cand . rer . nat . , Schleuſingen .

Wicky Emil , Hafenarbeiter , Daxlanden .

Wieſenfarth Alois , Inſtallateur , Baden⸗Baden .

Wieſenfarth Gallus , Friſeur , Baden⸗Baden .

Winzheimer Georg , Former , Wertheim .

Wolf Friedrich , Bankbeamter , Freiburg .

Wolff Leo , Kaufmann , Hamburg .

Woll Friedrich , Hauptlehrer , Herdwangen .

Wollenſack , Emil , Taglöhner , Daxlanden .

Wollenſack Wilhelm , Hafenarbeiter , Daxlanden .

Zegowitz Fridolin , Lehramtspraktikant , Karlsruhe .

( Schweſtern )

Albert Maria , Schweſter , Heidelberg .

Albrecht Emilie , Oberin , Heidelberg .

Bauer Eliſe , Schweſter , Karlsruhe .

Beck Roſa , Schweſter , Mannheim .

Bruder Jakobine , Schweſter , Karlsruhe .

Brunnhofer Martha , Karlsruhe .

Burkart Anna , Schweſter , Heidelberg .

Eiſel Pauline , Schweſter , Heidelberg .

Feger Chriſtine , Schweſter , Karlsruhe .

Fiſcher Luiſe , Schweſter , Karlsruhe⸗

Gäßler Luiſe , Diakoniſſin , Ofringen .

Gauß Katharina , Schweſter , Heidelberg .

Kaiſer Frida , Schweſter , Mannheim .

Kampf Roſa , Schweſter , Baden⸗Baden .

Kientle Friderike , Schweſter , Pforzheim .

Killius Katharina , Schweſter , Karlsruhe .

Kirchenbauer Julie , Schweſter , Karlsruhe .
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Klebſattel Frida , Schweſter , Heidelberg .
Koch Anna , Schweſter , Heidelberg .
Koch Wilhelmine , Oberſchweſter , Mannheim⸗Sandhofen .
Leis Roſa , Schweſter , Heidelberg .
Mayer Karoline , Schweſter , Karlsruhe .
Merkhe Thereſe , Schweſter , Baden⸗Baden .

Meyer Joſephine , Schweſter , Karlsruhe .
Mors Marie , Schweſter , Mannheim .

cdoſer Anna , Schweſter , Ludwigshafen .
Moſer Roſa , Schweſter , Ludwigshafen .

Güller Marie , Schweſter , Baden⸗Baden .

Ochs Hilda , Schweſter , Ludwigshafen .

serniſch Emilie , Schweſter , Heidelberg .
Peter Frida , Diakoniſſe , Karlsruhe .
v. Preſſentin gen . v. Rauter , Oberin , Heidelberg .

ieflin Fridericke , Schweſter , Karlsruhe .

ögner Roſa , Schweſter , Mannheim .
ch ächner Eliſabeth , Schweſter , Heidelberg .
chlegel Katharina , Schweſter , Mannheim .

chlindwein Johanna , Schweſter , Heidelberg .
chmi d Pauline , Schweſter , Heidelberg .
chneider Sannchen , Schweſter , Karlsruhe .
chreiber Marta , Schweſter , Karlsruhe .
enk Anna , Schweſter , Heidelberg .
öhnbe Marie , Schweſter , Friedrichsheim .
ohns Wilhelmine , Schweſter , Baden - Baden .

chäfer Anna , Diakoniſſe , Karlsruhe .

ch uſter Barbara , Schweſter , Mannheim .

tößer Karoline , Schweſter , Karlsruhe .
hum Anna , Oberſchweſter , Mannheim .

raber Priska , Schweſter , Mannheim .
ölkel Chriſtine , Schweſter , Karlsruhe .
ieland Eliſe , Schweſter , Heidelberg .

Lintzingerode , Freiin v. , Magdalene , Johanniterſchweſter , Mannheim .
Wolf Emma , Schweſter , Heidelberg .
Wolf Julie , Schweſter , Heidelberg .
Wolff Margarete , Schweſter , Mannheim .

Zimmermann Margarete , Diakoniſſe , Karlsruhe .

Zuber Margarete Schweſter , Karlsruhe .
Se . Exzellenz der Territorialdelegierte übermittelt ſeine Glückwünſche

wohlverdienten Anerkennung , denen ſich anſchließt
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Der Geſamtvorſtand .
Die Liſte macht auf Vollſtändigkeit keinen Anſpruch . Berichtigungen und181

Nachträge ſind anzumelden . Die Liſte iſt nach den Veröffentlichungen in
der Zeitſchrift „ Das Rote Kreuz “ , Organ des deutſchen Zentralkomitees in
Berlin zuſammengeſtellt .

*
Sämtliche Schweftern mit Ausnahme der Johanniterſchweſter und der

Diakoniſſinnen gehören dem Bad . Landesverein an . Der Vorſitzende .



Badiſcher Landesausſchuß für 8 )

Kriegsinvalidenfürſorge . Karlsruhe , 4. Sept . 1915 .

Der Geſchäftsführer .
Nr . 2 . — Die Fürſorge für kriegsinvalide Angeſtellte betr .

An die Bezirks⸗ und Ortsausſchüſſe für Kriegsinvalidenfürſorge .

Das Direktorium der Reichsverſicherungsanſtalt für Angeſtellte hat

mit gutachtlicher Billigung des Verwaltungsrats beſchloſſen , ſich an der

Kriegsinvalidenfürſorge in nachfolgender Weiſe zu beteiligen .

Abgeſehen von den Fällen , in denen bei einem verwundeten oder

kranken Verſicherten nach ſeiner Entlaſſung aus dem Heere das Bedürf⸗

nis nach einem weiteren Heilverfahren ſich herausſtellen ſollte , deſſen

Koſten die Reichsverſicherungsanſtalt ſelbſtverſtändlich übernimmt , iſt auch

die Berufsberatung und Berufsumlernung für bisher verſicherte An⸗

geſtellte nach §S 36 des Verſicherungsgeſetzes für Angeſtellte als Teil des

Heilverfahrens anzuſeheh . Die Koſten hierfür übernimmt demnach eben⸗

falls die Reichsverſicherkengsanſtalt , ſoweit ſie nicht von einem Dritten ,

beiſpielsweiſe den Landesverſicherungsanſtalten , übernommen ſind . Mit

dieſen ſoll eventuell eine Vereinbarung getroffen werden . Da es auf
Schwierigkeiten ſtoßen würde , wenn die Reichsverſicherungsanſtalt ſelbſt
die in dieſer Beziehung notwendigen Maßnahmen treffen würde , ſoll zur

Ausführung der Aufgaben die Vermittlung der Landesorganiſationen für

Kriegsinvalidenfürſorge in der Art in Anſpruch genommen werden , daß

die Reichsverſicherungsanſtalt auf Vorlage der Koſtenberechnungen die

Koſten für die Berufsberatung und Berufsumlernung erſtattet . Voraus⸗

ſetzung hierfür iſt jedoch, daß der Reichsverſicherungsanſtalt Gelegenheit

zur Entſchließung über dieſes beſondere Heilverfahren vor deſſen Ein⸗

leitung in jedem Einzelfalle gegeben wird . Nur in Dringlichkeitsfällen
kann von dieſem Erfordernis abgeſehen werden , dann iſt aber die nach⸗

trägliche Genehmigung der Reichsverſicherungsanſtalt einzuholen .

Zu der Arbeitsvermittlung kann die Reichsverſicherungsanſtalt da⸗

gegen eine finanzielle Hilfe nicht in Ausſicht ſtellen , da dieſe Tätigkeit

nach Anſicht des Direktoriums nicht unter die Heilfürſorge fällt .

Die Bezirks⸗ und Ortsausſchüſſe werden hiervon mit dem ergebenſten

Erſuchen in Kenntnis geſetzt , im Einzelfalle wegen des Koſtenbeitrages

ſich unmittelbar an die Reichsverſicherungsanſtalt zu wenden .

Dr . Ritter .

Badiſcher Landesausſchuß ( J

für Griegsinvalidenfürſorge . Karlsruhe , 9. Sept . 1915 .

Der Geſchäftsführer . Herrenſtr . 1.

Nr . 744 . Die Arbeitsvermittlung für Kriegsinvalide .

An die badiſchen Arbeitsnachweiſe für Kriegsinvalide :

Uber die Verwendung von Kriegsteilnehmern im badiſchen Staats⸗

dienſt iſt unter den Großherzoglichen Miniſterien eine Vereinbarung ge⸗
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troffen worden , die in Nr . 245 der Karlsruher Zeitung veröffentlicht iſt
und im nächſten Stellenanzeiger für Kriegsinvalide abgedruckt werden
wird . Die Arbeitsnachweiſe werden auf die Aufgaben ergebenſt aufmerk⸗
ſam gemacht , die ihnen hiernach obliegen und die ihren Wirkungskreis
in einer Weiſe erweitern , die wohl von allen Arbeitsnachweiſen begrüßt
wird .

Bei dieſer Gelegenheit werden die Arbeitsnachweiſe gebeten , dafür
Sorge zu tragen , daß die Invaliden und deren Angehörige von ihren
Einrichtungen hinreichend Kenntnis erhalten . Neben Anſchlägen in den

Lazaretten werden öffentliche Bekanntmachungen in den Zeitungen und
unter Umſtänden Anſchläge an Plakatſäulen und dergleichen zweckmäßig ſein .

Weiter werden die Arbeitsnachweiſe , die nicht Arbeitsämtern an⸗

gegliedert ſind , gebeten , mit dem nächſten Arbeitsamt in ſtändiger Füh⸗
lung zu bleiben ; es wird auf dieſe Weiſe die Arbeitsvermittlung in vielen

Fällen raſcher möglich ſein .

Um die Stellenvermittlung für Kriegsinvalide zu erleichtern , werden
den Arbeitsnachweiſen mit dem Stellenanzeiger künftighin jeweils Liſten
zugehen , aus denen ſie die Namen und Wohnorte der Arbeitgeber und

„ Invaliden erſehen können , deren Geſuche in dem Stellenanzeiger bekannt

gegeben ſind ; die Arbeitsnachweiſe können dann auch mit den Stellen⸗

ſuchenden und den Arbeitgebern unmittelbar ins Benehmen treten , die

ihre Anmeldungen bei einem anderen Arbeitsnachweis eingereicht haben ;
ſie müſſen aber dann , um ein ſchädliches Nebeneinanderarbeiten zu ver⸗

meiden , jeweils gleichzeitig den aus dem Stellenanzeiger erſichtlichen
Arbeitsnachweis in Kenntnis ſetzen , bei dem die Stelle oder das Stellen⸗

geſuch angemeldet iſt . Am Ende eines jeden Stellenanzeigers werden

künftighin die noch nicht erledigten Stellenangebote kurz nach Berufs⸗
arten angegeben werden ; die Arbeitsnachweiſe werden auf dieſe Weiſe
einen beſſeren Überblick über die noch offenen Angebote erhalten . Ent⸗

ſprechend werden die nicht erledigten Stellengeſuche vermerkt werden .

Dieſe Einrichtung wird aber nur dann den gewünſchten Erfolg haben
können , wenn die Arbeitsnachweiſe fortgeſetzt darüber wachen , daß ihnen
alsbald Anzeige erſtattet wird , wenn angemeldete Stellen beſetzt oder ein

angemeldetes Stellengeſuch erledigt iſt , und wenn die Arbeitsnachweiſe
von der Erledigung jeweils umgehend den Landesarbeitsnachweis zum

entſprechenden Vermerk im Stellenanzeiger in Kenntnis ſetzen . Den

Arbeitsnachweiſen wird empfohlen , falls eine Anmeldung nach Ablauf
von etwa 4 Wochen noch nicht als erledigt angezeigt iſt , den Anmelden⸗

den unter Überſendung einer Antwortpoſtkarte um Mitteilung zu bitten ,
ob die angemeldete Stelle oder das Stellengeſuch erledigt iſt , und dabei

zu bemerken , daß , falls binnen 8 Tagen keine Antwort eingeht , die An⸗

meldung als erledigt angeſehen werde .

Ergebenſte Nachricht hiervon den Bezirks⸗ und Ortsausſchüſſen für
Kriegsinvalidenfürſorge .

Dr . Ritter .



Karlsruhe , den 7. Auguſt 1915 . ( 5)

Die Mitwirkung bei der Kriegsinvalidenfürſorge .

Richtlinien

für die Kriegsinv . ⸗Fürſorge , Berufsberater Ziff . 9, Fürſorger Ziff . 18, Vertrauensperſ . Ziff . 16.

An die Vorſtände der Reſerve⸗ und Vereinslazarette :

Die Kriegsinvaliden in Berufsfragen zu beraten , ihnen die Rückkehr in ihren frü⸗

heren Beruf oder die Ausbildung für einen neuen zu erleichtern und ihnen lohnende Be⸗

ſchäftigung zu vermitteln , gehört zu den Aufgaben , die ſich die wirtſchaftliche Fürſorge für

die Kriegsinvaliden geſetzt hat ; ihrer Erfüllung dienen im Großherzogtum Baden der

Landesausſchuß und die in den einzelnen Amtsbezirken gebildeten Bezirks⸗ und Orts⸗

ausſchüſſe für Kriegsinvalidenfürſorge .

Die wirtſchaftliche Fürſorge für die Kriegsinvaliden muß mit ihrer Tätigkeit

möglichſt frühzeitig einſetzen . Je früher der Schwerverletzte oder Kranke ſich zu der Er⸗

kenntnis durchringt , daß er bei ernſtem Willen ein nützliches , Werte ſchaffendes Glied der

menſchlichen Geſellſchaft bleiben kann , um ſo leichter wird die Aufgabe werden , ihn wieder

einem Berufe zuzuführen . Der Invalide darf nicht ratlos aus der Heilbehandlung in

ſeine Heimat zurückkehren , nicht wiſſend , wie er ſeine künftige Lebensarbeit geſtalten ſoll .

Schon während er im Lazarett liegt , ſchon während des Ganges des Heilverfahrens ſoll

daher die Frage , was er beginnen muß , um im Leben ein aufrechter Mann bleiben zu

können , mit ihm beraten und , wenn möglich , mit ſeiner Berufsausbildung begonnen

werden ; für die Berufsfrage wird dadurch viel Zeit gewonnen und Stimmung und Zu⸗

verſicht des Verletzten werden gehoben , wenn er dieſer guälenden Sorgen überhoben iſt .

Invaliden , die nach Entlaſſung ohne weiteres wieder einem Berufe nachgehen können ,

ſoll die erforderliche Arbeitsſtelle ſo zeitig ermittelt werden , daß ſie die Stelle als⸗

bald nach der Entlaſſung antreten können .

In letzter Zeit ſind in bedauerlicher Weiſe aus einzelnen Lazaretten Invalide ent⸗

laſſen worden , ohne daß für ſie zuvor in dieſer Weiſe geſorgt worden wäre . Der Grund

lag meiſt darin , daß das Lazarett den Invaliden dem Ortsausſchuß für Kriegs⸗

invalidenfürſorge nicht rechtzeitig angemeldet hatte .

Wir nehmen daher Veranlaſſung , die Vorſtände der Reſerve⸗ und Vereinslazarette

dringend zu bitten , der Fürſorge für Kriegsinvaliden fortgeſetzt ihre vollſte Aufmerkſam⸗

keit zu widmen . Für jedes Lazarett ſollte im Benehmen mit dem leitenden Arzte ein

Mitglied „ Berufsberater oder Fürſorger “ beſtimmt ſein , das die Verbindung

zwiſchen dem Lazarett und dem zuſtändigen Bezirks⸗ und Ortsausſchuß ſtändig aufrecht

erhält . Dieſer „ Fürſorger “ hätte insbeſondere darüber zu wachen ,

daß der Ausſchuß von allen Erkrankten oder Verletzten , die vorausſichtlich dienſt⸗

untauglich werden , möglichſt frühzeitig Kenntnis erhält und rechtzeitig eingreift ,

daß die Invaliden von der Hilfe , die ihnen die Invalidenfürſorge ſelbſtlos bringen

will , hinreichend unterrichtet werden und ſie , ſoweit nötig , in Anſpruch nehmen ,

daß die Invaliden von der Veröffentlichung im „ Badiſchen Stellen⸗

anzeiger für Kriegsinvalide “ Kenntnis erhalten und ſich, wenn nötig , der⸗

Arbeitsnachweiſe für Kriegsinvalide u. dieſes Stellenanzeigers bedienen .

Die ausreichende Verſorgung unſerer Kriegsinvaliden iſt eine der größten Dankes⸗

pflichten , die das deutſche Volk zu erfüllen hat ; die Lazarettvorſtände werden daher ihre

Fürſorge als ſelbſtverſtändlich anſehen , daß kein Invalide aus ihrem Lazarette entlaſſen

wird , für deſſen Zukunft nicht nach Möglichkeit geſorgt iſt .

Der ſtellv . Vorſitzende . Der Geſchäftsführer .



und Ilvesheim ſowie der badiſchen Blindenvereinigung .

Sitzung des Landesausſchuſſes für Briegsinvalidenfürſorge ( 6)
Freitag , 8. Okt . 1915 , abends 8½ Uhr im Saale des Rote⸗Kreuz⸗Hauſes , Stefanienſtr . 74.

Die Verſammlung beſchäftigte ſich vor allem mit der Tätigkeit der Berufsberater
in den Lazaretten , der Stellenvermittlung , Verſorgung der ſogen . „Siechen “ und Beſchaf⸗
fung der Protheſen .

Kriegskürlorge . ο

Bäderkuren für heeresentlaſſene kranke Krieger .
Bei vielen aus dem Kriege heimkehrenden Heeresangehörigen wird ſich erſt nach

ihrer Entlaſſung aus dem Heere die Notwendigkeit einer Badekur

herausſtellen ; ſelbſt wenn ſie bereits ſeitens der Heeresverwaltung eine Kur genoſſen haben ,
wird ihre Wiederholung in zahlreichen Fällen dringend erwünſcht oder

notwendig ſein . Das Zentralkomitee der Deutſchen Vereine vom Roten Kreuz hat es ſich
angelegen ſein laſſen , Vorkehrungen für die Durchführung derartiger Kuren für die früheren
Heeresangehörigen zu treffen . Es hat eine Abteilung „ Bäder⸗ und Anſtalts für⸗
ſorge “ in engſter Fühlung mit den Kurdirektionen und anderen Bäderintereſſenten ge⸗
ſchaffen , um bedürftigen , bereits aus dem Heere ausgeſchiedenen Kriegsteilnehmern , denen
von anderer Seite nicht geholfen werden kann , die Kurmöglichkeit unſeres Vaterlandes

tunlichſt koſtenklos als freien Kurgäſten in weiteſtem Maße zu erſchließen ,
und ſie durch rechtzeitig und richtig eingeleitete Heilbehandlung arbeitsfähig und arbeits⸗
froh zu machen . Dank der Unterſtützung der Behörden , der großen wirtſchaftlichen und
Berufsverbände und weiteſter ſonſtiger Volkskreiſe , deren Opferſinn ſich auch auf dieſem
Gebiet täglich erneut zeigt , iſt die Abteilung Bäderfürſorge ſchon jetzt in der Lage , eine

beträchtliche Anzahl Freiſtellen oder anderer Begünſtigungen unſeren Tapferen zur Ver⸗

fügung zu ſtellen .

Kuranträge ſind unter kurzer Darlegung der Vermögensverhältniſſe , die Zuge⸗
hörigkeit zur Arbeiter⸗ oder Angeſtelltenverſicherung und Beifügung der Militärpapiere
ſowie eines ärztlichen Gutachtens , aus dem die Krankheit , die dringende Kurnotwendig⸗
keit und die in Betracht kommenden Bäder hervorgehen , an die Abteilung Bäder⸗ und

Anſtaltsfürſorge des Zentralkomitees der Deutſchen Vereine vom Roten Kreuz , Berlin
W. 66 , Herrenhaus , zu richten . Für Angehörige der großen Berufsverbände ( Kaufleute ,
Techniker uſw . ) und ähnlicher Organiſationen empfiehlt es ſich, die Anträge bei den be⸗

treffenden Vorſtänden zur Begutachtung und Weiterleitung an die Abteilung Bäderfür⸗

ſorge einzureichen .

Badiſche Kriegsblindenfürſorge . ( Ja
Das Sanitätsamt des XIV . Armeekorps hat beſtimmt , daß alle Kriegsblinden

des badiſchen Unterlandes der Univerſitätsaugenklinik Heidelberg , jene des badiſchen
Oberlandes der Univerſitätsaugenklinik Freiburg überwieſen werden . Damit iſt
nicht nur die beſte fachärztliche Behandlung der Kriegsblinden ſichergeſtellt , ſondern auch
die weitere Fürſorge erleichtert und vereinfacht worden . Die Fürſorge für die badiſchen
Kriegsblinden hat der dem Landesausſchuß für Kriegsinvalidenfürſorge angegliederte
„ Sonderausſchuß für Kriegsblindenfürſorge “ in Mannheim E 5 16 über⸗

nommen . Vorſitzender des Sonderausſchuſſes iſt Bürgermeiſter von Hollander , Mitglieder
ſind u. a. ein Vertreter des Unterrichtsminiſteriums , die Direktoren der beiden Univer⸗

ſitätsaugenkliniken , Vertreter des Blindenheims Mannheim , der Blindenanſtalten Freiburg



Die für badiſche Blinde beſtimmten Gaben wollen dieſem Sonderausſchuß über⸗

mittelt werden . Die Deutſche Kriegsblindenſtiftung in Berlin , für die in Baden fort⸗

geſetzt geworben wird , iſt bereits im Beſitz von vund 3 Millionen Mark , während für die

beſonderen Zwecke der badiſchen Kriegsblindenfürſorge bisher nur wenige Mittel zur Ver⸗

fügung ſtehen .
über die Unterbringungsmöglichkeit für Kriegsblinde gibt ein Schriftchen Auskunft ,

das beim Sonderausſchuß bezogen werden kann .

In den badiſchen Blindenanſtalten iſt für Kriegsblinde eine größere Anzahl von

Freiſtellen vorhanden . „Karlsr . Tagblatt “ v. 5. IX . 15.

XIV . Armeekorps .

Stellvertretendes Generalkommandy. Karlsruhe , 9. Sept . 1915 .

Verſorgungsabteilung .
Nr . 2151 IIc . Fürſorge für Kriegsbeſchädigte .

Neben den Fürſorgeſtellen für Kriegsbeſchädigte haben auch die

militäriſchen Dienſtſtellen die Pflicht , ſich der Kriegsbeſchädigten an⸗

zunehmen und ihnen den Übertritt in das bürgerliche Erwerbsleben nach

Möglichkeit zu erleichtern . Inſonderheit haben die Bezirkskommandos
den auf Beſchäftigung in den bisherigen oder einen neuen Beruf hin⸗

zielenden Wünſchen dieſer Leute Rechnung zu tragen , indem ſie ihnen

mit Rat und Tat zur Seite ſtehen . Einvernehmen mit der Handels⸗

und Handwerkerkammer und den Innungen des Bezirks und Kenntnis

der größeren gewerblichen und landwirtſchaftlichen Betriebe in demſelben

werden dem Bezirkskommandeur die dankenswerte Aufgabe der Fürſorge

für unſere Kriegsbeſchädigten weſentlich erleichtern .

Auf die vom Kriegsminiſterium herausgegebenen „Anſtellungsnach⸗

richten “ wird hingewieſen . Unter der Überſchrift „ Nachrichten für Kriegs⸗

beſchädigte “ ſind Stellen im Bereich der Heeresverwaltung verzeichnet ;

bei den Inſtituten finden beſonders Handwerker , die ihren Beruf noch

ausüben können , Verwendung .

Anliegend werden die Stellen bekannt gegeben , die Arbeitsgelegenheit für

Kriegsbeſchädigte vermitteln . Von ſeiten des Generalkommandos .

Der Chef des Stabes : gez . v. Wolff , Oberſt .

Ueberſicht
der Stellenvermittlungen für Kriegsbeſchädigte im Deutſchen Reiche.

1 Bezirt Stelle Adreſſe

Gardekorps :

11 Stadt Berlin Zentral⸗Arbeitsnachweis Berlin C54 , Gormann⸗

ſtraße 13
l. Armeekorps :

Provinz Oſtpreußen Provinzialverband
Arbeitsnachweis f. Kriegsbeſchädigte 00 Wnbenbule

5

Königsberg i. Pr . ,
Viktoriaſtr . 9

K
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Bezirk Stelles Adreſſe

S

0

11

12

13

14

15

E

Provinz Pommern

Provinz Poſen

Provinz Weſtpreußen

Provinz Brandenburg

Provinz Sachſen

Herzogtum Anhalt

Herzogt . Braunſchweig

Herzogtum Sachſen⸗
Altenburg

Provinz Poſen

Provinz Schleſien

Provinz Schleſien

Provinz Weſtfalen

Rheinprovinz

Rheinprovinz

Prov . Schlesw . Holſtein

Gr. Mecklenb . ⸗Schwerin

Hanſeſtadt Hamburg

J Bremen

Lübeck

Fürſtentum Lübeck

Provinz Hannover

ll . Armeekoryps :

Ausſchuß für die Kriegsbeſchädigten⸗
Fürſorge in der Prov . Pommern

Fürſorgeausſchußf . Kriegsbeſchädigte
in der Provinz Poſen

Verſorgungsausſchuß für Kriegsin⸗
valide in der Provinz Weſtpreußen

Weſtpreuß . Arbeitsnachweisverband
Ill . Armeekorps :

Landesdirektor d. Provinz Branden⸗
burg

IV. Krmeekorps :

Kriegsbeſchädigtenfürſorge für die
Provinz Sachſen

Landesfürſorgeſtelle für Kriegsbe⸗
ſchädigte im Herzogtum Anhalt

Landesausſchuß f . d. Kriegsbeſchädigt .
im Herzogtum Braunſchweig

Ausſchuß für Kriegsbeſchädigtenfür⸗
ſorge

V. Armeekorps :
Siehe Nr. 4

Ausſchuß f. Kriegsverletztenfürſorge

Schleſiſch . Arbeitsnachweis⸗Verband

VI. Axrmeekorps :

Siehe Nr . 12

VIl . Armeekorps :

Ausſchuß für Kriegsbeſchädigtenfür⸗
ſorge der Provinz Weſtfalen

Provinzialverband

VIII . Armeekorps :

Siehe Nr . 15

IX. Armeekorps :

Fürſorgeſtelle für Kriegsbeſchädigte
der Provinz Schleswig⸗Holſtein

Landesausſchußfür Kriegsbeſchädigte
Ausſchuß für Kriegsbeſchädigte

7. 77* 1
X. Armeekorps :

Landesdirektorium d . Prov . Hannover
— Zentralſtelle der Kriegsbe⸗
ſchädigtenfürſorge —

Stettin , Louiſenſtr . 28

Poſen O0 1, Provinzial⸗
Ständehaus

Danzig , Landeshaus

Desgl .

Berlin W 10, Matthäi⸗
kirchſtr . 20/21

Landeshauptm . d. Prov .
Sachſen in Merſeburg

Herzogl. Regierung, Abt .
des Innern , Deſſau
( In Vorbereitung )

Braunſchweig , Petritor⸗
wall 5

Herz. Sächſ . Miniſterium
Abtlg . des Innern ,
Altenburg S. ⸗A.

Breslau XIII , Höfchen⸗
platz 8

Breslau , Landeshaus

Münſter i. W. , Landes⸗
haus

Landeshauptmann der
Rheinprov . , Düſſel⸗
dorf , Landeshaus

Kiel

Schwerin , Schloßſtr . 2

Hamburg , Mönkeberg⸗
ſtraße 72

Bremen , Rathaus

Lübeck , Parade 1

Gr . Regierung i. Eutin

Hannover , Schiffgrab . 6



Bezirk Stelle

29

30

31

41¹

42

44

Großherz . Oldenburg

Herzogt . Braunſchweig

Reg. ⸗Bez. Caſſel

Reg. ⸗Bez. Erfurt

Thüringen

Königreich Sachſen

Königreich Württemberg

Großherzogtum Baden

Elſaß⸗Lothringen

Hohenzollern

Elſaß⸗Lothringen

Rheinprovinz

Elſaß⸗Lothringen

Provinz Weſtpreußen

Heſſen⸗Naſſau und

Großherzogt , Heſſen

Königreich Sachſen

Provinz Oſtpreußen

„ Weſtpreußen

Rheinprovinz

Elſaß⸗Lothringen

Fürſtentum Birkenfeld

Reg. ⸗Bez. Oberbayern

Zentralſtelle für Kriegsinvalidenfür⸗
ſorge f. d. Herzogtum Oldenburg

Siehe Nr . 9

XI. Krmeekorps :

Ausſchuß für Kriegsbeſchädigtenfür⸗
ſorge im Reg. ⸗Bez. Caſſel

Siehe Nr . 7

Soziale Kriegsinvalidenfürſorge für

Thüringen ( Landesverſich⸗Anſt . )

XII. (1. Kgl. Sächſ . ) KArmeekorps :
Vereine „ Heimatdank “

XIII . (Kgl. Wttbg. ) Armerkorps :

Landesausſchuß für Kriegsinvaliden⸗
fürſorge

XIV. Krmeekorps :

Landesausſchuß für
Kriegsinvalidenfürſorge

Landesarbeitsnachweis für Kriegs⸗
invalide

Siehe Nr . 34

Vorſitzende des Landesausſchuſſes

XV. Armeekorps :

Miniſterium f. Elſ . ⸗Lothr . — Landes⸗

fürſorgeſtelle für Kriegsinvalide —

XVi . Armeekorps :

Siehe Nr. 15

Siehe Nr . 34

XVII . Armeekorps :

Siehe Nr . 5

XVIII . Armeekorps :

Ausſchuß für die Kriegs⸗
beſchädigtenfürſorge

XIX .(2. Kgl. Sächſ) Armerkorps :

Siehe Nr . 29

N . Armeekoryps :

Siehe Nr . 2

Siehe Nr. 5

Nl . Armeekorps :

Siehe Nr . 15

Siehe Nr . 34

Großherzogl . Oldenburg . Regierung

l. Payr . Urmeekorps :

Arbeitsnachweis für Kriegsinvalide

Oldenburg i. Gr. ,
Katharinenſtr . 5

Caſſel . Hohenzollern⸗
ſtraße 44

Weimar

beſteh . i. jed . größ . Stadt

5
Stuttgart , Falkertſtr .29

Karlsruhe , Herrenſtr . 1

Karlsruhe , Zähringer⸗
ſtraße 100

Sigmaringen

Straßburg i. Elſ⸗

Frankfurt a. Main , Gr⸗
Friedbergerſtr . 282

Birkenfeld

München , Talkirchner⸗
ſtraße 54
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5 Adreſſe

45
5 en Arbeitsnachweis für Kriegsinvalide [St raubing

46 „ Schwaben u. 5 7 Augsburg
Neuburg

ll. Wanes Armeekoryps :
47 Unterfranken und Sausſchuß für Kriegsverwun⸗

Aſchaffenburg det 11 80orge v. Unterfranken [ Würzburg , Hübers⸗
und Aſechaffenburg gaſſe 3

48 Pfalz uß für Kriegsverwun⸗
ürſorge in der Pfalz Speyer

49Reg . ⸗Bez . Mittelfranken ußf . Kriegsinv . ⸗Fürſorge ] ] Ansbach
50 5 Oberpfalz 5 5 5 Regensburg
51 Niederbayern 5 8 5 Landshut
52 5 Oberbayern 5 5 München
53 Oberfranken 5 7 5 Bayreuth

Marineſtation der Oſtler
54 Schleswig⸗Holſtein Siehe Nr . 17

Außer dieſen Stellen wird für Kriegsbeſchädigte Arbeitsge legenheit durch die Be
( Kreis⸗ ) und Orts⸗Ausſchüſſe , in den größeren Städten durch die Bürgermeiſter⸗

er vermittelt ; in Berlin durch die Geſchäftsſtelle für ſoziale Kriegsfürſorge . Adreſſe⸗
Berlin NW 5 , Quitzomſtr . 12ʃ.

Ferner ſind in Bayern bei den Hauptarbeitsvermittlungsſtellen der Kreiſe „Stellen
nachweiſe für Kriegsinvalide “eingerichtet und zwar :

für Oberbayern in München , für Oberpfalz in Regensburg ,
„ Niederbayern „ 5 5 1 0 „ Bamberg .
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Centralkomitee der
Neutſchen (

Vereine vom Roten Ereuz . Berlin W. 66 , 31 . Auguſt 1915 .
J . ⸗Nr. K 13146 . Herrenhaus . Kriegsarchiv .

Die geehrten Vorſtände ermang geln wir nicht , nochmals ganz er⸗
gebenſt darauf hinzuweiſen , wie ſehr es erwünſcht ſein würde , für ein
beim Zentralkomitee der Deutſcher 1 Vereine vom Roten Kreuz anzulegen⸗
des Archiv über den jetzigen Krieg von allen einigermaßen bemerkens⸗
werten , gunſten 15175 Vunppen

ind Kranken , aber auch der
durchreiſenden geſunden uppen fenen Einrichtungen photo⸗
graphiſche 5 ihmen zu 20lter

Wir nehmen an , daß ſolche bereits von vielen Vereinen angefertigt
worden ſind ; Aöchten aber auch ſolche Vorſtände , die bis jetzt davon ab⸗
geſehen haben , dringend bitten , unverzügl 5 an die Bereitſtellung der
Bilder heran ugeh ) en , da nach fachmänniſchem Urteil nur noch der Mo⸗
nat September die Aufnahme wirklich guter Bilder zuläßt.

5 würden dankbar ſein , wenn wir von jedem Bild einen guten
( Iunauf fgezogen “ ) erhalten könnten . Wir werden dieſe Abzüge
ſelbſt nach einheitlichen Maßen auf Tafeln aufkleben laſſen

rof



Dankbar würden wir ſein , wenn auf der Rückſeite eines jeden Bildes

ein Zettel befeftigt werden könnte , aus dem der Name der Einrichtung

und ihre Größe uſw . erſichtlich iſt ; z. B. : „ Vereinslazarett hohes Tor

Belegftätte 300 Betten , eröffnet am . . Auguſt 1914 , geſchloſſen

G Zahl der Verpflegungstage . . . Zahl der Verpfleg⸗

Es iſt ſelbſtverſtändlich , daß einzelne Angaben , wie die Zahl der

Verpflegten , erſt nach dem Abſchluß der Tätigkeit gemacht werden kön⸗

nen ; aber die Erfahrung lehrt , daß man nicht früh genug mit der Be⸗

reitſtellung der Unterlagen für die Berichte beginnen kann , die nach

unſerem Schreiben vom 12 . Auguſt 1915 ſo eingehend und ſo klar und

lehrreich als möglich angelegt und abgefaßt werden ſollen , um der Mit⸗

und Nachwelt vor Augen führen zu können , wie ſehr ſich auch in dieſem

ſchweren Kriege die Opferwilligkeit der deutſchen Bevölkerung und die

planmäßige Vorbereitung des Deutſchen Roten Kreuzes auf die Kriegs⸗

aufgaben bowährt haben .

An
Der Vorſitzende :

die Vorſtände der Deutſchen Landes⸗
vereine vom Roten Kreuz .

Zentralkomitee der Deutſchen ( Jo )

Vereine vom Voten Areuz . Berlin W. 66 , 9. IX . 15 .

J . ⸗Nr. K 13732 Herrenhaus .

Verſchwiegenheit auf V. ⸗E. ⸗St .

Ein Sonderfall gibt Veranlaſſung , darauf aufmerkſam zu machen ,

wie notwendig es iſt , auch die Zweigvereine und deren auf den Er⸗

friſchungsſtellen tätiges Perſonal nachdrücklichſt auf ſtrengſte Verſchwiegen⸗

heit über die Truppenbewegungen zu verpflichten . Alle Vorſicht der

Heeresleitung hinſichtlich der Bekanntgabe ihrer Maßnahmen , die größte

Zurückhaltung der auf den Eiſenbahnen verkehrenden Unteroffiziere und

Mannſchaften , die durch Befehle und Warnungen in den Wagenabteilun⸗
gen und auf den Bahnhöfen angeordnet iſt , werden hinfällig , wenn

Helferinnen oder Krankenpfleger auf den Bahnhöfen laut darüber ſprechen ,

daß Truppentransporte in großer Zahl für die nächſten Tage nach dem

Weſten oder Oſten angeſagt oder zu verpflegen ſeien uſw .

Wir erſuchen demgemäß , umgehend alle nachgeordneten Vereinigun⸗

gen darauf hinzuweiſen , daß ihre Mitglieder durch ſolche unvorſichtigen

Geſpräche unter Umſtänden der vaterländiſchen Sache den größten Schaden

bereiten können . Der Vorſitzende :

An die gez . v. Pfuel .
Vorſtände der Deutſchen Landesvereine

vom Roten Kreuz .

Bericht über die außerordentliche Hitzung des Geſamtvorſtandes
Sonnabend , 25 . IX 15 , Vorm . 12½ Uhr . ( ¹7

Anweſende : Oberregierungsrat Dr . Arnsperger , Konſul Bielefeld ,

Landgerichtsdirektor Dölter , Leutnant a. D . Engelhard , Oberleutnant

RR
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a. D. Hepp , Konſul Himmelheber , Geheimerat Müller , Geh . Oberregie⸗
rungsrat Salzer , Dr . Stroebe , Generalmajor z. D . Limberger , Profeſſor
Übbelohde , Hofrat Ziegler ; ſämtliche von Karlsruhe .

Tagesordnung : Techniſche Beiräte .

Der Vorſitzende gibt bekannt , daß Geheimerat Glockner , Vor⸗
ſitzender der Depotabteilung des Roten Kreuzes , durch Krankheit ſich ver⸗
anlaßt ſähe , ſein Amt niederzulegen . Da der Arzt ihm wiederholt un⸗
bedingteſte Schonung zur Pflicht ' gemacht hat , beſchließt der Geſamtvor⸗
ſtand , nicht nochmals mit einer Bitte an Geheimerat Glockner heranzu⸗
treten .

Als ſeinen Nachfolger hat Geheimerat Glockner den Geh . Ober
regierungsrat Beck vorgeſchlagen , deſſen Wahl vom Geſamtvorſtand ge⸗
billigt wird .

Sodann bringt der Vorſitzende eine Frage zur Beſprechung , die ihm
vom Ortsausſchuß Mannheim zur Entſcheidung vorgelegt ſei .

Es handelt ſich um Honorierung der Arzte in den Vereinslazaretten ,
wenn dieſelben gezwungen ſind , ihre Tätigkeit zu unterbrechen ,

à) durch Krankheit ,

b) um einen Erholungsurlaub anzutreten ,

6) wenn ſie einen Urlaub antreten .

Es wird beſchloſſen , die nachſtehende Entſcheidung des Kriegsmini⸗
ſteriums v. 29 . IV . Nr . M 5393 auch für Vereinslazarette gelten zu
laſſen , doch wird wohlwollende Anwendung vorausgeſetzt , vor allem ,
wenn es ſich um einen Arzt handelt , der ſchon längere Zeit in dem
betreffenden Lazarett tätig iſt .

Schluß der Sitzung 11½ Uhr .

Kriegsminiſterium . Berlin , den 6. September 1915 .
Nr . 92257 15. M. A. Leipzigerſtraße 5. ( 22 )

Urlaub Vollſchweſtern .
1. Die lange Dauer des Krieges läßt es gerechtfertigt erſcheinen ,

allgemein auf die Möglichkeit der Gewährung eines Urlaubs zur Er⸗
holung oder zur Wiederherſtellung der Geſundheit an das in Reſerve⸗
und Feſtungslazaretten in Vollſchweſternſtellen tätige Perſonal der frei —⸗
willigen Krankenpflege hinzuweiſen . Wo die Verhältniſſe es zulaſſen ,
kann der Chefarzt des betreffenden Lazaretts im Einvernehmen mit den
zuſtändigen Delegierten der freiwilligen Krankenpflege ſolchen Schweſtern ,
die ſeit 6 Monaten in der freiwilligen Krankenpflege ununterbrochen tätig
ſind , einen Erholungsurlaub bis zu 14 Tagen bei Fortbezug ihrer Ge⸗
bührniſſe ( Geldentſchädigung und Geldabfindung zur Selbſtbeköſtigung ,
wegen Servis vergl . §S 71 S. ⸗Vi ) gewähren . Iſt in gewiſſen Fällen zur
Erholung oder Wiederherſtellung der Geſundheit ein längerer Urlaub er⸗
forderlich , ſo hat hierüber nach Prüfung der Notwendigkeit einer ſolchen
Maßnahme der ſtellvertretende Korpsarzt nach Anhörung des Chefarztes



und im Einvernehmen mit dem zuſtändigen Delegierten zu befinden .

Auch in dieſen Fällen kann der Fortbezug der Gebührniſſe gewährt werden .

Hilfsſchweſtern , ſoweit ſie nicht in Vollſchweſternſtellen beſchäftigt
werden , und Helferinnen kann unter der gleichen Vorausſetzung Urlaub

gewährt werden . Ein Fortbezug der dieſen auf Grund der Verfügung

vom 15 . 2. 15 . Nr . 3803/2 . 15 . M. A. etwa gewährten Vergünſtigungen
kann nicht bewilligt werden .

2. Nach einer Mitteilung des Vaterländiſchen Frauenvereins — Ver⸗

bandsvorſtands der Provinz Brandenburg — in Berlin W. 10 , Matthäi⸗

kirchſtraße 20/21 , hat ſich eine große Anzahl von Familien aus allen

Teilen Deutſchlands bereit erklärt , Schweſtern , Hilfsſchweſtern und

Helferinnen vom Roten Kreuz , die infolge der anſtrengenden Kriegsarbeit

beſonders erholungsbedürftig ſind , freien Aufenthalt und gute Pflege —

in der Regel auf 14 Tage — zu gewähren . Die Zahl der Angebote iſt

ſo groß , daß die Stellen mit Schweſtern pp . aus ſeinem Verbandsbereich

allein nicht beſetzt werden können . Der Verbandsvorſtand hat ſich daher

in dankenswerter Weiſe erboten , für alle erholungsbedürftigen weiblichen

Pflegekräfte , die im Lazarettdienſt ſtehen , die Unterbringung in derartigen

Familien zu vermitteln . Den Bewerbungsgeſuchen , die an den Verbands⸗

vorſtand zu richten ſind , hat die Antragſtellerin einen kurzen ſelbſtge⸗

ſchriebenen Lebenslauf beizufügen . Für die Berückſichtigung kommen

nur ſolche Schweſtern in Betracht , denen es ſchwer fallen würde , die

Mittel für einen Erholungsurlaub ſelbſt aufzubringen . Ob die Erholungs⸗

bedürftigen in die Familiengemeinſchaft der Gaſtgeber hineinpaſſen , wird

in geeigneter Weiſe unter Heranziehung der Schweſterndamen zu prüfen ſein .

Von der Berückſichtigung ausgeſchloſſen bleiben ſelbſtverſtändlich diejenigen
Schweſtern , die einer ärztlichen Behandlung bedürfen , oder bei denen

die Gefahr beſteht , daß durch ſie Krankheiten übertragen werden können .

Im Auftrage : gez . Schultzen .

04 6V8. 154 Berlin W. 66 , 8S. 9. 15 . ( 3 )

Behandlung unheilbar Kranker .

über die Behandlung der unheilbar Kranken , über deren Überwei⸗

ſung an Gemeinden bezw . Krankenhäuſer iſt ein Kriegsminiſterialerlaß

eingegangen .

Nr . 5393 . Berlin W. 66 , 29 . 4. 15 . ( 240

Vergütung vertraglich verpflichteter Zivilärzte
bei Krankheit und Urlaub .

Beim Fehlen einer Vertragsbeſtimmung über die Zahlung der Ver⸗

gütung an vertraglich verpflichtete Zivilärzte bei K rankheit und Urlaub

kommt § 616 B . G. B . in Anwendung . Wenn dagegen ein Vertrag dahin

abgeſchloſſen iſt , daß die Vergütung nur für die Tage gezahlt wird , an

denen Dienſte geleiftet ſind , ſo gilt der Vertrag .

Als nicht erhebliche Zeit iſt eine Krankheitsdauer bis zu 14 Tagen

anzuſehen . Iſt von vornherein anzunehmen , daß die Krankheit länger

dauern wird , ſo iſt gemäß § 626 B . G. B . ohne Kündigungsfriſt zu kün⸗



Dauert die iderung durch Krar ikheit gegen die Voraus⸗

ſicht länger als 14 Tage ,ſo fällt die Vergütung auch für einen Teil der

Behinderung
f

Bei

e

einem kürzeren zwecks Teilnahme an der Beerdigung

der nächſten Angehörigen , Sheſchließung , Wahrnehmung gericht⸗

licher Termine und in Erfü lung ſtaatsbü 10 Pflichten uſw . ,

in der Regel einige Tage nicht überſteigen ſoll , iſt das Tagegeld unte
5 ͤ

erwähnten Vorausſetzung ebenfalls weiter zu zahlen .

gez . Schultzen .

Landesverein befolgt unter Vorausſetzung wohl⸗

Nr. 6986/9 . 15. MX. Berlin , E Oktober 1915 . 5

Führung Hauptkrankenbuches in Lazarett⸗
uſw . zügen .

( Ziffer 125 der Anlagen zur Kriegs⸗Sanitätsordnung . )

85 Die Spalten 7 —138 des von Lazarett⸗ uſw . zügen zu führenden

99 Hauptkrankenbuches ſind künftig nicht mehr auszufüllen . In Spalte 23

8 „ Bemerkungen “ iſt anzugeben :

55 die 5 der beim Todesfall zu benachrichtigenden An⸗

die gehörigen

38⸗ 2. wann und an wen das Krankenblatt abgegehen iſt .
ird Schultzen
in. — —

jen Nr . 386/8 15 2. ( 26)
ten Unterbringung von unanbringlichem Offizier⸗

en. gepäck und Privatpaketen .

Zur ſchnelleren Unterbringung von Offizier⸗ uſw . Gepäck und Pri⸗

vatpaketen , beſonders bei mangelhafter oder fehlender Adreſſe , wird fol⸗

23) gendes angeordnet :

v. 1. Im Operations⸗und Etappengebiet vorgefundene

ei⸗ Gepäckfſtücke ſind der nächſten Güterſtelle zuzuführen ,

a5 die ſie 5wie unanbringliche Privatgüter an die Armee⸗Pa⸗
e1980055 in die Heimat ſendet . Müſſen ſolche Stücke , insbeſon⸗

ö dere Gepäck Gefallener , zunächtt an Kolonnen übergeben werden .

450 ſo iſt darauf zu halten , daß der Empfang in einfachſter Weiſe

e von deren Führer beſcheinigt wird .

2. Alle Gepäckſtücke und . die bei militäriſchen Stellen

im Inlande als unanbringlich l
11

850 oder künftig eingehen ,
ub find „ an das Militär⸗Paketdepot Berlin , Anhalter Güterbahnhof ,
hin für die Deutſche Ausgleichſtelle “ als 5 tgut zu den Sätzen

An des Militärtarifs unter ing der Fracht , mit der Poſt als

Heeresſache zu ſenden . Von der Abf 910 iſt das Militär⸗Pa⸗
Jen ket depot Berlin unter chreibung des Stückes gemäß den An⸗

gaben des Begleitpapiers zu benachrichtigen .



Das Militär⸗Paketdepot Berlin ſorgt im Zuſammenwirken

mit der Deutſchen Ausgleichſtelle ( einer Einrichtung der Eiſen⸗

bahnverwaltungen ) für die Unterbringung der Stücke .

3. Nachfragende ſind an die Deutſche Ausgleichſtelle Berlin , An⸗

halter Güterbahnhof , zu verweiſen .

J. Alle entgegenſtehenden Beſtimmungen und Einrichtungen wer⸗

den aufgehoben ; die für Eiſenbahnſtellen geltenden Vorſchriften

werden jedoch nicht berührt .

5. Allgemein iſt auf ſorgfältigere und dauerhafte Anbringung der

Adreſſen an Gepäckſtücken und Paketen zu achten . Mindeſtens iſt

ein Zettel mit der Adreſſe des Abſenders und des Empfängers

in das Verſandſtück hineinzulegen .

6. Für weitgehende Verbreitung der Kenntnis

dieſer Anordnungen , auch bei den nachgeord⸗

Retrent Stelbſen , iſt z ü ſor gen

Im Auftrage : v. Wrisberg .

3367, . 15 . A. W. Berlin W 66 , VIII 15 ( %
Beurlaubung von Mannſchaften .

Ein Erlaß betr . Beurlaubung von Mannſchaften iſt den Territorial⸗

delegierten unter 7. VIII . 15 , A. ⸗W. zugegangen :

Es heißt dort : Sämtlichen Mannſchaften ( Unteroffiziere uſw . , ein⸗

ſchließlich des Perſonals der freiw . Krankenpflege ) wird bei Beurlaubungen
während des Krieges freie Eiſenbahnfahrt gewährt . Auf die hierfür

auszuſtellenden Militärfahrſcheine iſt zu Kontrollzwecken zum Unterſchied

von Beurlaubungen aus beſonderen Anläſſen ( Ernteurlaub uſw . ) der Ver⸗

merk „ Heimatsurlaub “ zu ſetzen . Dieſer Vermerk erfolgt lediglich zu

Kontrollzwecken für die Verrechnung der Koſten .
Es wird gleichzeitig darauf aufmerkſam gemacht , daß bei Be⸗

urlaubungen aus mobilen Formationen die Löhnung keine Kürzung er⸗

fährt , und daß bei Beurlaubungen aus immobilen Formationen für die

in die Urlaubsdauer fallenden vollen Monatsdrittel Löhnung nicht

gewährt wird , es ſei denn , daß die Belaſſung beſonders genehmigt wurde .

Der Vermerk auf den Militärfahrſcheinen „Fahrkoſten ſind zu

ſtunden “ regelt nur das Abrechnungsverhältnis zwiſchen dem Reich und

der Eiſenbahnverwaltung , iſt bedeutungslos für den betreffenden Be⸗

urlaubten . Dieſer fährt tatſächlich koſtenfrei .
Dieſe Beſtimmungen finden auf häufiger wiederkehrende Be⸗

urlaubungen , wie Sonntagsurlaub u. dgl . keine Anwendung . Bei dieſen

beſteht mithin kein Anſpruch auf freie Eiſenbahnfahrt .

Nr . 12691/15 . N . Berlin , den 6. Oktober 1915 . ( =

Nachlaßſachen preußiſcher Heeresangehöriger .
Die Nachlaßſachen preußiſcher Heeresangehöriger werden n icht

vom Zentral - Nachweiſe⸗Bureau , ſondern von der Zentralſtelle

für Nachlaßſachen im Kriegsminiſterium bearbeitet —
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Erlaß vom 20 . März 1915 ( A. V. Bl . S . 131 ) —. Daher ſind alle Schrift⸗
ſtücke , die Nachlaßangelegenheiten betreffen , ſowie die Nachlaßſendun⸗
gen nicht an das Zentral⸗Nachweiſe - Bureau , ſondern an die Zentral⸗
ſtelle für Nachlaßſachen im Kriegsminiſterium in
Berlinzu richten ( vgl . Erlaß vom 6. Mai 1915 — A. V. Bl . S . 207

Schultzen .

Nr. 6893,8 . 15 . M. A. Berlin , den 9. September 1915 . ( J )
Austauſch der in die Lazarett⸗uſw .Züge eingeſtellten Wärmeſchutz⸗

wagen gegen die ſ. Zt . ausgeſetzten Heizkeſſelwagen .

D. B. Nr . 2221/8 . 15 . B2 . Berlin W. 66 , 10 . Sept . 1915 . ( 20)
Bedarf an Hülſenfrüchten in den Truppen⸗ u. Lazarettküchen .

( Erlaß in obigem Betreff nebſt Fragebogen über den Bedarf an
Hülſenfrüchten iſt an ſämtliche Lazarette und Abteilungen gegangen. )

Nr . 3803/2 . 15. M. ⸗A. Berlin W. 66 , 15 . Februar 1915 .

Leipzigerſtraße 5.

Verköſtigung Hilfsſchweſtern .

In Verfolg der weitern Erfahrung wird in Ergänzung der Ver⸗
fügung vom 4. Dezember 1914 Nr . 9325/11 . 14 . M. ⸗A . Ziffer 1 A à bis e
genehmigt , daß den Hilfsſchweſtern und Helferinnen freie Beköſtigung
und Unterkunft auch dann gegeben werden kann , wenn ſie am Orte wegen
großer Entfernung oder ungünſtiger Verkehrsverbindungen zur Einnahme
der Hauptmahlzeit zu Hauſe dem Dienſte auf unverhältnismäßig lange
Zeit fernbleiben müſſen .

Außerdem kann der Chefarzt ihre unentgeltliche Beköſtigung , nötigen⸗
falls auch Unterkunft anordnen , ſofern und ſolange dies aus dienſtlichen
Gründen unerläßlich iſt . gez . Schultzen .

Chef d. Jeldſanitätsweſens . Gr . H. ⸗Q. , 2. Auguſt 1915 . ( 22 )
J . Nr. 14216 . 15.

Milit . Vorgeſetzte .
J. Nach D. fr . K Ziffer 75 ſind militäriſche Vorgeſetzte

des Perſonals derfreiw . Krankenpflege : alle Offiziere , Sanitäts⸗

offiziere , obere Beamte der ſtaatlichen Formationen , denen das Perſonal
der freiw . Krankenpflege zugeteilt iſt .

2. Demnach iſt der die Feldwebelgeſchäfte führende Unteroffizier
( Sanitätsfeldwebel , Feldwebeldienſttuer ) ? oder der Unteroffizier als

Stationsaufſeher im Lazarett uſw . nicht Vorgeſetzter obigen Perſonals .
3. Die in Ziffer 2 genannten Perſonen ſind aber dem Chefarzt ,

Führer der Sanitätsformation uſw . verantwortlich für den geſamten
Dienſt in ihrem Bereiche . Sie müſſen alſo eine Einwirkung auch auf
zugeteiltes Perſonal der freiw . Krankenpflege haben . Dieſe ſteht ihnen
nach D. fr . K. Ziffer 7 Abſatz 2 zu , wenn ſie durch Dienſtbefehl mit
den betreffenden Obliegenheiten ausdrücklich betraut , ſomit Vertreter der

3388



Militärbehörde ſind . Das zugeteilte Perſonal der freiw . Krankenpflege

hat im Sinne der D. fr . K. Ziffer 7 Abſatz 2 ihren dienſtlichen An⸗

ordnungen zu folgen .

4. Der Herr Generalquartiermeiſter hat bereits unter dem 14 . 12 .

1914 1àa 7016 —auf eine ſchonende Behandlung des Perſonals der

freiw . Krankenpflege hingewieſen .

In dieſem Sinne müſſen die leitenden Sanitätsdienſtſtellen , die

Führer der beteiligten Sanitätsformationen , alle Sanitätsoffiziere und

obere Beamte der Sanitätsverwaltung dauernd durch eigenes Beiſpiel .

durch Belehrung , nötigenfalls durch nachdrückliche Zurechtweiſung auf

die ihnen unterſtellten Heeresangehörigen einwirken .

Auf die gehobene Stellung , die die Zugführer , Zugführerſtellver⸗
treter , Sektionsführer innerhalb der freiw . Krankenpflege einnehmen , auf

die Sonderlage der Schweſtern und des ſonſtigen weiblichen Perſonals

der freiw . Krankenpflege iſt ſtets Rückſicht zu nehmen ; durch paſſende

Einteilung im Lazarett uſw . müſſen Reibungen mit den verſchiedenen
Unteroffizierklaſſen unbedingt vermieden werden .

Vorſtehende Geſichtspunkte laſſen ſich bei Takt und gutem Willen

mit dem berechtigten Beſtreben der Aufrechterhaltung militäriſcher Ord⸗

nung und Manneszucht durchaus vereinigen .

5. Vorſtehendes iſt im geſamten Sanitätsdienſtbereiche , auch an die

Etappenſanitätsdepots , ſowie an etwaige zur Zeit dort befindliche , zur

Verfügung der oberſten Heeresleitung ſtehende Verbände , endlich an alle

aus der Heimat kommenden , in den Befehlsbereich neu eintretenden Arzte

und obere Beamten der Sanitätsverwaltung bekannt zu geben .

6. Der Herr Generalquartiermeiſter iſt einverſtanden .

Der Herr Kaiſerliche Kommiſſar für die freiw . Krankenpflege hat

Kenntnis . J . V. : gez . Hamann .

An alle dem Feldſanitätschef⸗Weſt unmittelbar unterſtellten Armee⸗

und Etappenärzte , einſchl . Armeearzt Brüſſel , Gouv . ⸗Arzt Lille , 1. Garn . ⸗

Arzt Metz , Garn . ⸗Arzt Straßburg i . E. , Div . ⸗Arzt 47 . Reſ . ⸗Div . , 5. Kav . ⸗

Div . , Div . ⸗Arzt des Kdos . des Alpenkorps .

Skello . Mil . - Anlpekleur .
d. freiw . Krankenpflege .

Nr . M14291/15 . Berlin , 19 . Auguſt 1915 .

Abſchrift hiervon den Herren Territorialdelegierten der freiw . Krankenpflege zur

befälligen Kenntnisnahme überſandt . J . V. : gez. Perthes .

Nr. 2835 .

Ergebenſt an den Badiſchen Landesverein vom Roten Kreuz zur Kenntnisnahme .

Karlsruhe , 2. Sept . 1915 . Der Terr . ⸗Delegierte d. freiw . Kranken⸗

pflege für das Großherzogtum Baden .

J . V. : gez. Pfiſterer .



Stellv . Militär⸗Inſpekteur
der freiw . Brankenpflege . Berlin , 30 . Auguſt 1915 .

Nr . 14688 . 15.

Zu diesſ . Nr . 14291 . 15. Untergebenenverhältnis .

An die Herren Territorialdelegierten der freiw . Krankenpflege :

Nach
18

des Kgl . Kriegsminiſteriums , Med . ⸗Abt . Nr . 2270/8 .
15 . M. ⸗A . vom 18 . ds . Mts . gilt das Rundſchreiben des Chefs des

Feldſanitätsweſens — J . ⸗Nr . 14216 . 15 vom 2. Auguſt 1915 ſinn⸗
gemäß auch für Reſerve⸗ uſw . Lazarette . J . V. : gez . Perthes .
Nr. 2937.

Ergebenſt an den Badiſchen Landesverein vom Roten Kreuz , Karlsruhe .

Kaiſerl . Kommiſſar u. Mil . ⸗Inſpekteur ( 25)
der freiw . Krankenpflege . r § llg Aug 1915

JNr . 11597 . San . ⸗Perſonal Landſt . I.

Das Königl . Kriegsminiſterium hat im Anſchluß an den Erlaß vom
9. Mai 1 — Nr . 3022/4 . 15 , M. ⸗A . — unterm 9. Aug . 1915 —

Nr . 9131/7 . M. ⸗A. , beſtimmt , daß das im Dienſte der freiwilligen
Wehe 3 05 510 Perſonal , ſoweit es dem Landſturm 1. Auf⸗
gebots oder dem unausgebildeten Landſturm 2. Aufgebots angehört , den

Bezirkskommandos zwecks Zurückſtellung namhaft zu machen iſt .
Die Herren Etappendelegierten wollen daher die Namen dieſer Land⸗

ſturmpflichtigen den zuſtändigen Territorialdelegierten in Form einer

Nachweiſung , die neben den Vor⸗ und Zunamen die Bezeichnung der

Etappenformation uſw . , Militärverhältnis , etwaigen Dienſtgrad in der

freiwilligen Krankenpflege , Geburtsort und ⸗tag, Jahresklaſſe ſowie
Nummer der Stammrolle enthalten müſſen , umgehend mitteilen . Ich
werde den Herrn ſtellv . Militärinſpekteur in Berlin erſuchen , die Territorial⸗

delegierten anzuweiſen , auf Grund der bei ihnen eingehenden Nach⸗
weiſungen die betreffenden Bezirkskommandos zu verſtändigen .

Die gleichen Mitteilungen ſind bezüglich der dem Landſturm 1. Auf⸗
gebots oder dem unausgebildeten Landſturm 2. Aufgebots angehörenden
Delegierten dem Herrn ſtellv . Militärinſpekteur zu machen , der ſeiner⸗
ſeits das Erforderliche veranlaſſen wird .

Im übrigen erſuche ich, in ſorgfältiger Weiſe darauf zu achten , daß
die ſtellv . Generalkommandos von jedem Ausſcheiden einer wehrpflichtigen
Perſon aus dem Dienſt der freiw . Krankenpflege ſofort Nachricht erhalten
( zu vergl . auch hierzu meine Rundverfügung vom 17 . Dezember 1914 —

J . ⸗Nr . 3219 —) . J . V. : gez . Fürſt von Hatzfeldt .

Abſchrift zur gefälligen Kenntnisnahme und mit der Bitte um weitere Veranlaſſung

ergebenſt überſandt . gez. Fürſt von Hatzfeldt .
An den Herrn ſtellv . Militärinſpekteur der freiwilligen Krankenpflege .

Berlin , Reichstag .



Skellv . Mil . - Anſpekleur 5 ö
d. freiw . Rrankenyflege . Berlin , den 24. Auguſt 1915 .

Nr . M 14832/15 .

Abdruck hiervon den Herren Territorialdelegierten der freiwilligen Krankenpflege

zur gefälligen Kenntnisnahme und weiteren Veranlaſſung ergebenſt überſandt .

Nr . 2833 . 3 J . V. : gez. Perthes .

Ergebenſt an den Bad . Landesverein vom Roten Kreuz , hier , zur gefl . Kenntnisnahme⸗

Karlsruhe , 6. Sept . 1915 . Der Terr . ⸗Delegierte der freiw . Krankenpflege

für das Großherzogtum Baden .

J . V. : gez. Pfiſterer .

Kaiſerl . Kommiſſar u. Mil . ⸗Inſpekteur ( 25

der freiw . Brankenpflege . e ‚ s

Nr . 11964 . Rangabzeichen Friedens⸗ u. Heimats Uniform .

An die Herren Etappendelegierten uſw .

Es ſind Zweifel entſtanden , ob die Rangabzeichen der Frie⸗

dens⸗ und Heimatsuniform ( Beilage 4 zu Ziffer 69 D. fKK . )

auch an der für das Etappengebiet vorgeſchriebenen Uniform des männ⸗

lichen Perſonals der freiw . Krankenpflege ( Beilage 3 zu Ziffer 67 D. fr . K. )
getragen werden dürfen .

Dieſe Frage iſt zu verneinen .

Beilage 3 in Verbindung mit Ziffer 67 D. fr . K. enthält die Aller⸗

höchſten Beſtimmungen über die im Etappendienſt zu tragende Uniform
und regelt auch die Dienſtgradabzeichen der Zugführer , Zugführerſtell⸗
vertreter und Sektionsführer . Eine Abweichung hiervon , mithin auch

die Führung der in Beilage 4 vorgeſehenen Rangabzeichen iſt unzuläſſig .
Die Uniformen und Abzeichen in der Etappe ſind unabhängig

vom Friedens⸗ und Heimatsdienſt und — ähnlich wie beim mobilen

Heere — reine Feldausrüſtung . Eine Zurückſetzung iſt daher auch für

diejenigen Angehörigen der freiw . Krankenpflege in der Etappe , welche
die Abzeichen der Beilage 4 bisher etwa gegen die Vorſchrift getragen

haben und nun ablegen müſſen , mit dieſer Entſcheidung weder beabſich⸗

tigt noch verbunden .

J . V. : gez . Fürſt von Hatzfeld .

Itellb . Mil . ⸗Inſpekteur
der freiw . Brankenpflege . Berlin , 11 . September 1915 .

Nr . M 15829 .

Ehemalige Chargierte , deren Stellen erledigt und inzwiſchen wieder

beſetzt ſind , lönnen , wenn ſie in die Etappe zurückkehren , nicht nur ihre

Abzeichen behalten , ſondern auch die Löhnung ihres Dienſtgrades be⸗

anſpruchen , obwohl ſie zunächſt die Dienſte gewöhnlicher Pfleger zu leiſten

haben . Sobald Stellen ihres Dienſtgrades frei werden , müſſen ſie in

dieſe Stellen gemäß Ziff . 2 des §6 der Kriegsbeſoldungs⸗Vorſchrift ein⸗

gereiht werden . J . V. : gez . Perthes .



der freim . Grankenpflege . Karlsruhe , 26 . Juli 1915 .
N. . M 4906/15 . Verpflegungsgebühren Mannſchaften .
An die Herren Territorialdelegierten und Liniendelegierten der

freiwilligen Krankenpflege .
Das Kriegsminiſterium hat an die ſtellvertretenden Ii ittendanturen

am 18 . Auguſt unter Nr . 1347/ . 15 . B 2 folgende Verfügung erlaſſen :
„ Es ſind mehrfach

§
Fälle zur Sprache gebracht worden , in denen

den einzeln reiſenden 9 e e von ihren Erſatztruppenteilen oder

den
La Waretten die rend der Eiſenbah zuſtändigen Verpfle⸗

ungsgebühren nie ewährt worden ſind . Da dieſe Mannſchaften , die
1 ls mit Zügen des öffentlichen Verkel rs befördert werden , auf
Selbſtverpflegung während der Eiſenbahnfahrt angewieſen ſind , iſt es
unbedingt erforderlich , ihnen die Geldabfindung für die Verpflegung
neben dem zuſtändigen Brote in Natur ſowie den Erfriſchungszuſchuß
für die Dauer der Eiſenbahnfahrt bei ihrer Abſendung zu verabfolgen .

Die Kgl . ſtellvertretende Intendantur wird erſucht , die Truppen⸗
teile , Lazaret te uſw . erneut aufdie Beachtung dieſer Beſtimmung hin⸗
zuweiſen , damit die unzuläſſige Inanſpruchnahme der Erfriſchungsſtel⸗
len des Roten Kreuzes durch dieſe Mannſchaften vermieden wird .

J . V. ! : gez . Perthes .

Eing . ⸗Nr. 25595 . Nr. 2871 .

Ergebenſt an den Badiſchen Landesverein vom Roten Kreuz
zur Kenntnisnahme .

Karlsruhe , 2. September 1915 .

Karlsruhe

Der Terr⸗Delegierte der freiw . Krankenpflege :
J . V. : gez. Arnsperger .

Itellv . Militär⸗Inſpekteur Berlin NW . ½% 28 . Juli 1915 ( 35
der freiw . Brankenpflege . Reichstagsgebäude .

—
— ʃ Delegierte Portofreiheit .

er Herr Staatsſekretär des Reichspoſtamtes teilt am 26 . Juli 1915
51761 Nr . II E 1245 Entſcheidung mit :

„ Nach § 145 der Dienſtvorſchrift für die freiwillige Krankenpflege
vom 12 . März 1907 genießen die beeen im Kriege Porto⸗ und Ge⸗
bührenfreiheit für ihren Schriftwechſel in Angelegenheit der freiwilligen
Krankenpflege . Gebührenfreiheit für Ferngeſpräche iſt in der Dienſt⸗
vorſchrift nicht vorgeſehen und ſteht den Delegierten auch nach anderen
geſetzlichen Vorſchriften nicht zu . Vielmehr haben nach 8 26 Ziff . 1 der
Milit ärtransportordning vom 18 . Januar 1899 Reichsgeßetzblatt S. 15 )
und den dazu erlaſſenen Ausführungsbeſtimmungen , wie dies auch bei
einer kürzlich ſtattgehabten Beſprechung zwiſchen Vertretern des Reichs⸗
poſtamtes , des Kriegsminiſteriums , des Reichsmarineamtes und des
ſte llvertretenden Generalſtabes der Armee ausdrücklich feſtgeſ tellt wor⸗
den iſt , im Kriege nur die Militärbehörden Anſpruch auf gebührenfreie
Verm ittlmng der von ihnen ausgehenden Ferngeſpräche . “

Itellv . Militär⸗Inſpekteur ( 2a



von Geſprächen zugelaſſen hatten , ſtand dies mit de

ſchriften nicht im Einklang . gez . Für

An die Herren Terr . ⸗Delegierten und Delegierten
des Heimatsgebietes der freiw . Krankenpflege .

Soweit die Oberpoſtdirektionen zunächſt die gebührenfreie
0

Itellv Militär⸗Inſpekteur ( 27 )
der freiw . Grankenpflege . Berlin , 26 . Auguſt 1915 .

Rr. M 131959 . 5 Begriff Vollſchweſter⸗

An den Herrn Territorialdelegierten in Potsdam .

Auf den gefälligen Bericht vom 7. ds . Mts . — T . ⸗D. 11168 —

teile ich ergebenſt mit , daß unter Vollſchweſter in erſter Linie eine

Pflegerin zu verſtehen iſt , die die ſtaatliche Krankenpflegeprüfung beſtanden

hat . Indeſſen ſind zu Vollſchweſtern auch diejenigen Pflegerinnen zu

rechnen , die eine der ſtaatlichen gleichwertige Ausbildung genoſſen haben
und als ſolche von der zuſtändigen Landesbehörde anerkannt ſind . Es

gibt im deutſchen Reiche Diakoniſſen⸗Mutterhäuſer , die die ſtaatliche Prü⸗
fung für Krankenpflegeperſonen noch nicht angenommen haben , deren

Schweſtern aber in der Ausbildung den ſtaatlich geprüften gleichwertig
ſind . Insbeſondere iſt dies der Fall in denjenigen Bundesſtaaten , in

denen die ſtaatliche Prüfung für Krankenpflegeperſonen noch nicht amt⸗

lich eingeführt iſt . Ebenſo verhält es ſich mit den Ordensſchweſtern in

dieſen Staaten .

Ich verweiſe auf mein Rundſchreiben vom 11 . XII . v. Is . —

Nr . M 6934 —, durch das ein Runderlaß des Kriegsminiſteriums ,
M. ⸗A . vom 4. XII . v. Is . — Nr . 9325 . 11 . 14 , M. ⸗Ab . — bekannt

gegeben worden iſt . In deſſen zweitem Abſatz werden unter Vollſchweſtern

gerechnet : ſtaatlich geprüfte und ſonſt voll ausgebildete Krankenpflegerinnen ,
die zwar nicht im Beſitz der ſtaatlichen Anerkennung ſind , aber ihre gleichwertige

Ausbildung in ausreichender Weiſe nachweiſen . J . V. : gez . Verthes .

Berlin , 26. VIII . 15.

Abſchrift hiervon den Herren Terr . ⸗Delegierten der freiw . Krankenpflege zur gefl .

Kenntnis und Mitteilung an die Reſ . ⸗Lazarettdelegierten . IJ. g6e Perhess

An den Herrn Reſervelazarettdelegierten zur Kenntnisnahme .

Karlsruhe , 3. September 1915 . Der Terr . ⸗Del. der freiw . Krankenpflege

für das Großherzogtum Baden :

gez. Bodman .

Stellv . Mil . ⸗Inſpekteur ( 20 )

der freiw . Brankenpflege . Berlin , den 30 . Auguſt 1915 .

Nr . M15024 . Brunnen⸗Badekuren Etappenperſonal .

Das Kriegsminiſterium hat am 20 . Juli unter Nr . 1224/6 M. ⸗A .

folgende bemerkenswerte Entſcheidung getroffen :

„ Zu den beim Feldheere in einem Dienſtverhältnis befindlichen
Perſonen , die Anſpruch auf freie ärztliche Behandlung , Lazarettver⸗
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pflegung , Gewährung von Arznei - und Verbandmitteln und von ſonſtigen
Heilverfahren — Gewährung von Brunnen⸗ und Badekuren — hab
rechnet auch das Etappenperſonal der freiwilligen Krankenpflege .

Bei Kuranträgen für Perſonen der freiwilligen Krankenpflege finden
die Beſtimmungen über Kurgelegenheiten und Kurerleichterungen während
der Dauer des Krieges vom 11 . 1. 15 — Beilage zu Nr . 2 des A. ⸗V. Bl .
1915 — ſinngemäße Anwendung . “

Aus dieſen Beſtimmungen ſei hier noch erwähnt :
Anträge auf Benutzung der Kurmittel oder um Aufnahme oder

Überführung in die Lazarette , Pflegeſtätten und ſonſtigen Heilanſtalten
ſind beim Sanitätsamt zu ſtellen :

I ,

Von dem Truppenteil , dem die Perſonen angehören oder zugeteilt
ſind ( für das Perſonal der freiwilligen Krankenpflege würde in dieſem
Falle der Territorialdelegierte , dem es zur Wiederherſtellung der Geſund⸗
heit aus der Etappe überwieſen worden iſt , zuſtändig ſein ) .

Den Anträgen ſind möglichſt kurz gehaltene ärztliche Zeugniſſe bei⸗
zufügen . “ Gez . von Perthes .

Itellv . Mil . ⸗Inſpekteur (20)
der freiw . Brankenpflege . Berlin , 2. September 1915 .

Nr . M 1330/öL . Gebührniſſe beurl . Et. Perſonal .
An die Herren Territorialdelegierten der freiwilligen Krankenpflege.

Die Medizinalabteilung des Kriegsminiſteriums hat am 29 . v. Mts .
unter Nr . 9770/7 . 15 . M. ⸗A . über die dem beurlaubten Etappenperſonal
zuſtehenden Gebührniſſe folgende Entſcheidung getroffen :

„ Sowohl bei Urlaub zur Wiederherſtellung der Geſundheit als auch
bei Erholungsurlaub hat die Gewährung des Beköſtigungsgeldes nach
Maßgabe des §S 16 der Kriegs⸗Verpflegungsvorſchrift ſtattzufinden .

Für die Gewährung des Beköſtigungsgeldes an Rentenberechtigte
gilt §S 23 des Anhanges zur Kriegsbeſoldungsvorſchrift . “

J . V. : gez . von Perthes .

Nr. 2978 .

Ergebenſt an den Badiſchen Landesverein vom Roten Kreuz .
Karlsruhe , den 10. September 1915 .

Der Territorialdelegierte der freiwilligen Krankenpflege
für das Großherzogtum Baden .

J . V. : gez Pfiſterer .

Itellv . Militär⸗Inſpekteur
der freiw . Brankenpflege . Berlin , 3. September 1915 .

Nr . M 14997/ ' 15 .

83D

Verbandſtoffe .

Der Herr Miniſter des Innern hat auf Grund eines Gutachtens
der Wiſſenſchaftlichen Deputation für das Medizinalweſen bekannt gegeben ,



daß als Erſatz der Gaze und Watte , welche ſich nach langjährigen Er⸗

fahrungen als die geeignetſten Verbandſtoffe erwieſen hätten , Holzfaſer⸗
präparate und Scharpie in Frage kämen , daß Scharpie wegen ihrer

Weichheit und der Fähigkeit , die Wundſekrete gut aufzuſaugen , vor den

Holzfaſerpräparaten ſogar den Vorzug verdiene , daß freilich für die Ver⸗

wendung der Scharpie ſorgſamſte Steriliſation und Verpackung unerläß⸗

liche Vorausſetzung ſein werde , unter dieſer Bedingung aber der Be⸗

nutzung von Scharpie keinerlei Bedenken unterliege . Der Herr Miniſter

des Iunern hebt jedoch hervor , daß von der Einführung von Scharpie

abgeſehen worden iſt , da ein Mangel an Verbandſtoffen gegenwärtig
nicht beſteht .

Die Medizinalabteilung des Kriegsminiſteriums weiſt außerdem
darauf hin , daß das Zupfen von Scharpie auch deshalb nicht angebracht
ſei , weil alles Leinen als Rohſtoff für andere Zwecke erheblich mehr

Bedeutung habe , als für Verbandmittel . Die Medizinalabteilung nimmt

hierbei Anlaß , zu betonen , daß die Heeresverwaltung den Bedarf an

Verbandſtoffen zu decken habe und auch zu decken vermöge und ſich des⸗

halb die Mitwirkung der Organiſationen des Roten Kreuzes bei Her⸗

ſtellung und Verſand von Verbandſtoffen auf die Verſorgung der Vereins⸗

lazarette und Vereinslazarettzüge zu beſchränken habe , zur Schonung der

Rohſtoffbeſtände jedenfalls eine weitergehende Betätigung des Roten

Kreuzes auf dieſem Gebiete zu unterlaſſen ſei .

Ferner erſucht mich die Medizinalabteilung , jede Anfertigung von

„ Bauſchen aus Verbandſtoff als Mund⸗ und Naſenſchutz gegen giftige
Gaſe “ zu unterbinden , da die Gasſchutzmittel eine genau den Vorſchriften

entſprechende fabrikmäßige Herſtellung , die in Nähſtuben nicht möglich
ſei , erfordern , unvorſchriftsmäßige und ſomit ungenügende Gasſchutz⸗

mittel aber nur Gefahren für unſere Truppen mit ſich bringen würden .

Nach dem Vorſtehenden iſt die Herſtellung von Scharpie und von

Gasſchutzmitteln allgemein zu unterlaſſen . J . Vi . : Perthes .

An die

Herren Territorialdelegierten und Reſervelazarett⸗

Delegierten der freiw . Krankenpflege .

Itellvertretender 687

Militär⸗Inſpekteur der freiwilligen

Krankenpflege. Berlin , den 15 . September 1915 .

Nr. M. 1655 . 15 . Klagen Beköſtigung .

Das Königliche Kriegsminiſterium , Medizinalabteilung , hat am

7. d. Mts . unter Nr . 1908/9 . 15 . M. ⸗A . an die ſtellvertretenden Inten⸗
danturen und Sanitätsämter folgendes Rundſchreiben erlaſſen :

„ Die zahlreichen hierher gelangten Klagen über unzulängliche Be⸗

köſtigung der in den Lazaretten befindlichen Kranken und Verwundeten

haben ſich zwar nach den darüber eingeforderten Berichten der zuſtändigen
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Stellen in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle als unbe⸗
gründet herausgeſtellt .

Immerhin läßt der Umſtand , daß ſolche Klagen weiter nicht ohne
Grund erhoben werden und auch in den Kommiſſionsſitzungen des Reichs⸗
tags vorgebracht worden ſind , es zweifelhaft erſcheinen , ob tatſächlich
überall eine der Menge nach unbedingt auskömmliche und der Güte nach
vorſchriftsmäßige , außerdem auch genügend abwechſelungsreiche Lazarett⸗
verpflegung ſtattfindet .

Demgegenüber kann die Abteilung nur wiederholt betonen , daß,
wenn auch im Kriege Sparſamkeitsrückſichten Platz greifen müſſen , und
jeder Vergeudung durch eine über den Bedarf hinausgehende Verwendung
von Lebensmitteln vorzubeugen iſt , doch den Bedürfniſſen der Lazarett⸗
inſaſſen in weitgehendſtem Maße unbedingt zu entſprechen iſt .

Kleinliche Bedenken über das in dieſer Beziehung Statthafte müſſen
einer Verantwortungsfreudigkeit weichen ; es iſt ſtets der Geiſt der Vor⸗
ſchriften , nicht in ängſtlicher Auslegung , der Wortlaut einzelner Be⸗
ſtimmungen zu beachten . Neben den Hinweiſen auf gebotene Sparſamkeit
bietet die F. S⸗O . Handhaben genug , um bei verſtändiger Anwendung
ihrer Beſtimmungen den beſonderen Anforderungen auch während des
Krieges vollauf Rechnung zu tragen . — Vgl . F. S . ⸗O . Beil . 14 , Er⸗
läuterung 5 u . 8, ſowie Verfügung vom 2. 9. 14 Nr . 5128/8 . 14 . M. ⸗A .

Unter dem Geſichtspunkt , daß in erſter Linie das Wohlbefinden der
im Dienſt des Vaterlandes einer Lazarettaufnahme bedürftig gewordenen
Soldaten mit allen beſtimmungsgemäß zuläſſigen Mitteln erſtrebt werden
muß , haben alle beteiligten Dienſtſtellen dazu beizutragen , daß dieſes
Ziel verwirklicht wird .

Inwieweit zu dieſem Behufe die übergeordneten Behörden — un⸗
beſchadet ihrer Uberwachungsmaßnahmen — durch allgemeinere Aus⸗
dehnung ihrer Genehmigungsbefugniſſe den Lokalſtellen einen weiteren
Spielraum gewähren wollen , muß deren Ermeſſen überlaſſen bleiben .

Sämtliche Dienſtſtellen dürfen überzeugt ſein , daß alle einer Ab⸗
ſtellung von Mißſtänden förderlichen Maßnahmen hier wohlwollende Be⸗
urteilung finden werden .

Die Abteilung ſieht davon ab , während des Krieges allgemeinen An⸗
ordnungen oder einer Anderung der Beſtimmungen näher zu treten , u. a .
aus dem Grunde , weil häufig die hier unbekannten örtlichen Verhältniſſe
zu beſonderen Maßnahmen Anlaß geben werden . Auf einen Punkt wird
aber allgemein hingewieſen , daß mehr , als es bisher geſchehen zu ſein
ſcheint , die Geſchmacksrichtung der aus den verſchiedenſten Teilen Deutſch⸗
lands ſtammenden Leute , die an die in ihrer Heimat landesübliche Koſt
gewöhnt ſind , bei Auswahl und Zubereitung der Speiſen tunlichſt zu
berückſichtigen iſt . Schematismus iſt auf dem Gebiete der Verpflegung
beſonders vom Übel .

Bei Beobachtung vorſtehender Anregungen wird ſich ein erhöhtes
Wohlbefinden der Verwundeten und Kranken und damit eine Verminde⸗
rung berechtigter Klagen erreichen laſſen , ohne Schwierigkeiten wenigſtens



da, wo die Beköſtigung im Eigenbetriebe hergeſtellt wird . Weniger leicht

mag dies in denjenigen Lazaretten uſw . ſein , wo die Verpflegung durch

Unternehmer zu einem beſtimmten , meiſt ſchon im Frieden vereinbarten

Einheitsſatze für die Portion ſtattfindet . Dieſe Sätze haben ſich , wie

ohne weiteres zugegeben werden muß , vielfach infolge der durch den

gegenwärtigen Krieg geſchaffenen Ernährungslage als unzulänglich er⸗

wieſen . An ſich iſt daher das Beſtreben der Unternehmer begreiflich ,
durch verminderte Leiſtungen mit der vertraglichen Vergütung auszu⸗

kommen . Selbſtverſtändlich aber muß ſeitens der Heeresverwaltung
ſolchen Verſuchen mit rückſichtsloſer Strenge entgegen getreten werden .

Zunächſt müſſen die Unternehmer ihre Vertragspflichten unbedingt er⸗

füllen , unabhängig davon , ob ihnen im Gnadenwege Schadenerſatz oder

Erhöhung der Vertragspreiſe gewährt werden kann .

Den berechtigten Intereſſen der Unternehmer ſteht die Abteilung

durchaus wohlwollend gegenüber und wird die hier bereits in großer

Anzahl vorliegenden und künftigen Anträge nach Prüfung ſofort erledigen ,

ſobald die ſeit lange ſchwebenden Verhandlungen über eine angemeſſene

Regelung dieſer Angelegenheit zum Abſchluß gelangt ſein werden . “

An JV Perthes⸗
die Herren Territorialdelegierten und Reſervelazarett⸗

delegierten der freiwilligen Krankenpflege .

Stellvertretender Militärinſpekteur ( 82

der freiwilligen Brankenpflege . Berlin , 16 . September 1915 .

Nr . M. 16299. 15. Angeſtelltenverſicherung .

An die Herren Territorialdelegierten der freiwilligen Krankenpflege .

Die Herren Territorialdelegierten weiſe ich hiermit auf Nr . 112 des

Reichsgeſetzblattes von 1915 , S . 531 ff. , hin . Sie enthält eine Bekannt⸗

machung des Stellvertreters des Reichskanzlers vom 26 . Auguſt 1915 ,

betreffend die Angeſtelltenverſicherung während des Krieges . Darin iſt

beſtimmt worden , daß die Zeiten , in denen Verſicherte im gegenwärtigen

Kriege Kriegs⸗, Sanitäts⸗ oder ähnliche Dienſte geleiſtet haben , ſoweit

ſie in vollen Kalendermonaten beſtehen , auf die Wartezeiten und bei Be⸗

rechnung der Verſicherungsleiſtungen an Ruhegeld und Hinterbliebenen⸗
renten nach dem Verſicherungsgeſetze für Angeſtellte als Beitragszeiten

angerechnet werden , ohne daß Beiträge entrichtet zu werden brauchen .

J . V. : gez . Perthes .
Nr. 3184.

Ergebenſt an den Badiſchen Landesverein vom Roten Kreuz hier , zur gefälligen

Kenntnisnahme .

Karlsruhe , den 27. September 1915 .

Der Territorialdelegierte der freiwilligen Krankenpflege

für das Großherzogtum Baden .

J . V. : gez Arnsperger .



Der Cerritorialdelegierte der
3freim. Er rankenpflege für das Karlsruhe , 13. Auguſt 1915 ,

Oroßherzogtum Baden .
Nr . 2618 . Wollene Unterkleidung betr .

Nach den abſchriftlick
riums vom 26 . Juli 19 155
den Militärinſpekteurs vom

' eiterer Herſtellung von He ndſchuhen , Pulswärmern und

Truppen abzuſehen und die Bof ſchaffung von woller
in tunlichſt mäßigen Grenzen 3¹¹ halten f ſein .

An den
Badiſchen Landesverein vom Roten Kreuz

—Depotabteilung —

ſſenen Schreiben des
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den Winte rfeldzug fürs erſte genügend vorgeſorgt iſt , en
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ung von Wollſachen⸗s Liebesgaben in tunlichſt mäßigen RN
Es wird ergebenſt gebeten, die der freiwilligen Krankenpflege

angegliederten Organiſationen in dieſem Sinne anweiſen zu wollen .
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igen Kenntnisnahme .

Itellv . Militär⸗Inſpekteur
der freiw. Krankenpflege. Berlin NW . 7, 26 . Juli 1915 .

Nr . M. 13123/ͤ15 . Reichstagsgebäude.
Im Anſchluß hieran bemerke ich, daß die du rch die Tagespreſſe ge⸗

gangene Notiz 555 Wolffſchen Telegrapher ibureaus , betreffend warme
ig , bei den Organen der freiwilligen Kranker ipflege ch1

eine irrtün tliche A
wiftalt
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ſelben 11er9 npi ine Herſtellung von warmen Unterſache en nicht mehr
folgen ſollte Nur Handſchuhe , Pulswärmer und Kopfſchützer ſind in
genügender Mennge vom vorigen Winter her vorhanden , weil von unſe⸗
ren im Felde ſtehenden Truppen ) wenig begehrt ; die übrigen Wollſachen
können , nur nicht in zu großen Maſſen , auch fernerhin fertiggeſtellt
werden .

verſpätet ) gez . : Fürſt von Hatzfeldt .
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XIV . Armeekorps
8⁴

Sanitätsamt . Karlsruhe , den 27 . Auguſt 1915 .

Tab . ⸗Nr. 17831 .

Aufnahme von Geiſteskrankheit⸗Verdächtigen zur Beobachtung in eine Irrenanſtalt .

Erweckt ein Mann den Verdacht auf beſtehende Geiſteskrankheit ,

ſo iſt ſeine Aufnahme in eine Irrenanſtalt zur Beoba chtung an⸗

zuordnen . Je nachdem der Mann in Lazarettbehandlung iſt oder der

Truppe angehört , hat der Chefarzt des zuſtändigen Reſervelazaretts oder

der Truppenarzt die Anordnung der Aufnahme in die nächſte zuſtän⸗

dige Irrenanſtalt zu veranlaſſen . Dieſer Anordnung hat ein Benehmen

mit der Direktion der betreffenden Anſtalt , das durch Fernſpruch erfol⸗

gen kann , über die Möglichkeit der Aufnahme und den Zeitpunkt des

Eintreffens des Kranken vorauszugehen . Die Anordnung ſelbſt iſt

nach Muſter mt ſchriftlich auszufertigen und dem Begleiter mitzugeben .

Das Einverſtändnis des Sanitätsamtes iſt nachträglich einzuholen . Ein

ärztlicher Fragebogen iſt nicht auszufüllen ; es genügt die Angabe der

Perſonalien und eine Darſtellung der Vorgänge , die den Verdacht auf

Geiſteskrankheit erwecken . Etwaige über das geiſtige Verhalten des

Mannes entſtandene Akten ſind der Irrenanſtalt leihweiſe zu überlaſſen .

Wird der Mann in einer Irrenanſtalt als g eiſteskrank und

pflegebedürftig erkannt , ſo iſt nach einer miniſteriellen Verfügung

vom 8. Juli die Stellung eines weiteren Antrags auf Aufnahme des

nunmehr als geiſteskrank Erkannten erforderlich bei dem Bezirksamte

des Aufenthaltsortes . Zur Vereinfachung des Verfahrens wird beſtimmt ,

daß der Anordnung zur Beobachtung fürſorglich ein Antrag auf Auf⸗

nahme und Verwahrung des als geiſteskrank Erkannten ( nach Muſter 2

angeſchloſſen wird . Der für dieſen Antrag erforderliche Fragebogen

wird nach Ablauf der Beobachtungszeit von dem behandelnden Irren⸗

arzte ausgeſtellt .

Sobald fachärztlich feſtgeſtellt iſt , daß der wegen Geiſteskrankheit oder

wegen Verdacht auf Geiſteskrankheit Eingelieferte geiſteskrank iſt , über⸗

ſendet der Irrenarzt dem einweiſenden Chefarzt des Reſervelazaretts

bzw . dem Truppenarzt die Krankengeſchichte oder eine kurze Schilderung

der Krankheitsentwicklung und des gegenwärtigen Geiſteszuſtandes .

Dieſe bildet die Grundlage für das militärärztliche Gutachten , das vom

Chefarzt des Reſervelazaretts bezw . vom Truppenarzt anzufertigen iſt .

Geiſteskranke und der Geiſteskrankheit verdächtige Soldaten fin⸗

den Aufnahme in den pfychiatriſchen Kliniken Heidelberg und Freiburg

ſowie in den Heil⸗ und Pflegeanſtalten Illenau und Konſtanz . Die Auf⸗

nahme hat jeweils in die nächſtgelegene Anſtalt zu erfolgen .

An gez . Statz .

ſämtl . Reſ . ⸗Lazarette u. ſämtl . Truppenärzte .
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Beſervelazarett Karlsruhe , den 5. 9. 15.
J . ⸗Nr. 7972 .

Rufnahme Geiſteskranker in eine Arrenanftalt .

Muſter 1. II denß
An

die Großh . Direktion der pfychiatriſchen Klinik

in die Heil⸗ und Pflegeanſtalt

zur Beobachtung auf ſeinen Geiſteszuſtand wird hiermit angeordnet . Sollte Geiſteskrank⸗
heit feſtgeſtellt werden , wird gleichzeitig Antrag auf Aufnahme in die zuſtändige Über⸗
nahmeanſtalt geſtellt . Um Übermittelung des Antrags nebſt einem dortſeits ausgeſtellten
ärztlichen Fragebogens an das Bezirksamts wird gebeten .

Unterſchrift :

Muſter 2.

I . ·· . . in die pſychiatriſche Klinik
ʒ . m 8 in die Heil⸗ und Pflegeanſtalt

ä beantragt .

Unterſchrift : —

Geſchäftsnotiz . ( 9

Um den Verſand der Mitteilungen etwas einfacher zu geſtalten ,
werden wir nunmehr den Ortsausſchüſſen je eine Nummer für den
Frauenverein bzw . Männerhilfsverein beilegen .

Bei Vorſchlägen für die Rote⸗Kreuz⸗Medaille erbitten wir folgende genaue
Angaben :

Beſitzt welche
Geburts - orben unt hren , Kereelkeond] Staatsan ,

datum zeichen eit örigkeitund ſeit wann in welcher Stellung gehörigkei
Vor⸗ und Zunamen Stand

Die Abteilung Geneſungsheime des Badiſchen Landesvereins vom Roten Kreuz , die
bisher Kunſtmaler A. Engelhard leitete , hat wegen deſſen Einberufung zum Heere der
Reſervelazarettdelegierte Profeſſor H. P. Maier zu ſeinen Dienſtgeſchäften übernommen .

Geſchäftsſtelle Karlsruhe , Stefanienſtraße 76 . Fernruf 5584 .

Die Einweiſungen werden künftighin von dem Delegierten Profeſſor H. E. Maier
ſelbſt unterzeichnet ſein .



Aus den VDereinen .

Nachruf !
Der Landesverein vom Roten Kreuz hat die traurige Pflicht , ſeinen

Mitgliedern einen weiteren Kriegsverluſt anzuzeigen .

Der freiw . Krankenpfleger

Johann Utz ,

Landwirt aus Konſtanz , 24 Jahre alt , vom Laz . ⸗Tr . II . Zug E. S. VI ,

iſt am 30. September 1915 einer ſchweren Erkrankung in Feindesland

erlegen . Er fand die letzte Ruheſtätte unter militäriſchen Ehren auf dem

deutſchen Kriegerfriedhof in Breſt⸗Litowsk .

Der freiw . Krankenpfleger

Otto Koſſek ,

Durlach , 22 Jahre alt , Kaufmann , früher Laz . ⸗Erſ . ⸗Trupp E. S . VII ,

auletzt Erſ . ⸗Rgt . 189 , iſt am 8. Oktober 1915 in Karlsruhe nach kurzer ,

ſchwerer Krankheit geſtorben .

Die Einſegnungsfeier , bei der eine Abordnung den Bad . L. ⸗V. ver⸗

trat , fand in Karlsruhe ſtatt , wo der Verewigte auch ſeine letzte Ruhe⸗

ſtätte fand .
Arthur Bilger ,

Buchhändler aus Karlsruhe , 30 Jahre alt , als freiw . Krankenpfleger vom

7. Sept . 1914 bis 21 . Febr . 1915 im Reſ . ⸗Laz . Abt . III Karlsruhe und

vom 23 . Febr . bis 3. Sept . 1915 im Krankenzug Karlsruhe II tätig , geſt .

am 17. Okt . 1915 an Nierenentzündung in Karlsruhe , wo er unter Be⸗

teiligung der Abordnung von Krankenpflegern ſeine letzte Ruheſtätte fand .

Ein guter Menſch , ein beſonders williger und geſchätzter Pfleger iſt

mit ihm geſchieden .

Wir betrauern mit allen unſeren Mitgliedern den Heimgang der

tüchtigen treuen Kameraden , die in Aufopferung ihres Berufes im Dienſte

des Vaterlandes geſtorben ſind , übermitteln den ſchwer betroffenen Fami⸗

lien herzliches Beileid an dem ſchmerzlichen Verluſt und werden den lieben

Kameraden auf der Ehrentafel des Landesvereins ein treues Gedenken

bewahren. Der Geſamtvorſtand .

Kriegerheim Bruchſal .

Auch in Bruchſal iſt am 11 . Oktober ein Kriegerheim eröffnet

worden , in welchem die Verwundeten während des Tages einen gewiſſen

Erſatz für Vaterhaus und Heimat finden ſollen .

Die Eröffnung fand in feierlicher Weiſe im blumengeſchmückten

Heim ſtatt unter Leitung des Vorſitzenden des Bezirksausſchuſſes vom

Roten Kreuz , Herrn Geh. Regierungsrat Dr . Kiefer .
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Die Gäſte waren neben dem Kommandeur des 2. Erſatzbataillons
Leibgrenadierregiments 109 , Herrn Oberſtleutnant Sachs , Vertreter der
Stadt , der Geiſtlichkeit der Preſſe und ſämtlicher Frauenvereine erſchienen .

Nachdem Herr Oberſtleutnant Sachs in warmen Worten namens
der Verwundeten dem Roten Kreuz ſeinen Dank ausgeſprochen , übergab
Herr Geh . Reg . Rat Dr . Kiefer das Heim dem dafür beſtimmten Aus⸗

ſchuß , dem Herr Profeſſor Dr . Münch vorſteht .
Verſchönt wurde die Feier durch muſikaliſche Darbietungen , drei⸗

fache Quartett des Liederkranzes unter Leitung des Herrn Reallehrers
Rübenacker zum Vortrag brachte .

Der Bezirksausſchuß vom Roten Kreuz Bruchſal hat einen Bericht
über ſeine Tätigkeit während des erſten Kriegsjahres ( v. 1. Auguft 14
bis 1. Auguft 15 ) herausgegeben .

Der Geiſt unvermindeter Hilfsbereitſchaft ſpricht aus dieſem Be⸗

richt und gibt ſich in den Ziffern zu erkennen .
1412 Abtransporte vom Bahnhof in Lazarette , viele Umladungen ,

Nachtverpflegungen und Verbandwechſel ſind zu verzeichnen .
Mehrere Lazarette mit einer ſtattlichen Anzahl von Betten bedeu⸗

teten einen Hauptteil der Tätigkeit .
Außerdem wurden größere Liebesgabenſendungen an die Truppen

im Feld herausgebracht , Gaben für Oſtpreußen und Elſaß in reichem
Umfange entſandt . Die Reichswollwoche bot ein großes Arbeitsgebiet .

Eine Kinderkrippe ſorgt für die Kinder der im Felde ſtehenden
Väter .

( Auszug aus Jahresbericht mit Dank und Anerkennung veröffentlicht . )
Der Vorſitzende .

Tätigkeitsbericht der Uerband - u. Erfriſchungsſtelle Appenweier
für die Monate Auguſt 1914 bis Auguſt 1915 .

Kriegsminiſterieller Verfügung zufolge iſt das bisher dort beſchäftigte männliche
Pflegerperſonal vom Roten Kreuz am 1. September durch militäriſches Perſonal abgelöſt
worden , die weiblichen Pflegekräfte ſind dort verblieben .

Die Zahl der während eines Jahres dort Verpflegten ( deutſche Verwundete , feind⸗
liche Verwundete , deutſche Mannſchaften , gefangene Mannſchaften , franz . Zivilgefangene)
darf nicht angegeben werden , doch läßt ſich aus einigen nachfolgenden Ziffern ein Bild
von der ſtarken Inanſpruchnahme entnehmen .

Es wurden 32280 Liter Suppe , 6331 Liter Fleiſchbrühe , 22397 Liter Kaffee uſw
ausgegeben , zum Teil gegen Berechnung der Selbſtkoſten , zum Teil als Liebesgaben des
dort beſchäftigten Männerhilfsvereins Mühlburg und aus der Umge gend Appenweiers

Die Zahl der , beſonders in der erſten Zeil , angelegten und gewechſelten Verbände
zählt nach Tauſenden ; viele Begleitfahrten ſind ſowohl vom weiblichen als männlichen
Perſonal ausgeführt worden .

Im ganzen ein Bild reicher Tätigkeit . Die Mannſchaften haben inzwiſchen ander⸗
weite Verwendung gefunden .



Das Kriegsminiſterium hat unterm 1. September 1915 ſeine Anerkennung für die

Tätigkeit der Vereine vom Roten Kreuz ausgeſprochen , indem er ſagt :

Ew. Erzellenz erlaube ich mir , ſeitens der Heeresverwaltung den ergebenſten Dank

für die große Unterſtützung auszuſprechen , die die Vereine vom Badiſchen Roten

Kreuz dem Schwerverwundetenaustauſch gewidmet haben .

Dem Ortsausſchuß Konſtanz iſt beſondere Abſchrift zugegangen .

Buchbeſprechungen. ( 79

Die Berſtückelung Deutſchlands .

Drakoniſche Friedensbedingungen von Onéſime Reclus⸗Paris . Deutſch von Dr . Paul

Brönnle . 78 Seiten Oktav . Preis 1 Mark . Dem deutſchen Leſer wird ſich beim Durch⸗

leſen dieſer Arbeit die Hand zur Fauſt ballen , — oder aber ein erlöſendes Lachen wird

ihm die Bruſt befreien . Jedenfalls iſt das Buch hochintereſſant als Offenbarung des

franzöſiſchen Maſſeninſtinktes , dem hier urteilslos ein Mann der Wiſſenſchaft Ausdruck

verleiht u. es war eine dankenswerte Arbeit des Deutſchen Dr . Paul Brönnle , uns auf dieſe

Weiſe näheren Einblick in die augenblicklich bei den Franzoſen herrſchende Stimmung zu

verſchaffen .
Aus dieſem Phantaſten ſpricht ganz Frankreich , deſſen tiefſtem Hoffen und Wünſchen

Reclus Ausdruck verleiht .

Mit dem Auto an der Front . Kriegserlebniſſe von Anton Fendrich . Mit Kopf⸗

leiſten und Umſchlagzeichnung nach Orginalen von W. Plank , R. Oeffinger und G. Wied⸗

mayer . Preis geh. M. 1 . —, gebund . M. 1. 60. Franckh ' ſche Verlagshandlung , Stuttgart .

Es geht nach die ſem Frieden nicht mehr an , das deutſche Heer zu

bewitzeln und zu ſchmähen . . ſo ſchreibt Anton Fendrich , der Verfaſſer des Buches

„ Gegen Frankreich und Albion “ , das vor einigen Wochen die geſamte Tagespreſſe be⸗

ſchäftigte , in ſeinem neuen , ſoeben ebenfalls wieder bei der Franckh ' ſchen Verlagshandlung

in Stuttgart erſchienenen Büchlein : „ Mit dem Auto an der Weſtfront , Kriegserlebniſſe “

( Preis geheftet M. 1 . —, geb . M. 1. 60) . Einer Einladung aus dem Hauptquartier folgend ,

hat Fendrich im April d. J . eine Reiſe an die Weſtfront unternommen und nun ſeine

Eindrücke in dem Büchlein niedergelegt . In 12 Kapiteln erzählt Fendrich von ſeiner Auf⸗

nahme beim Oberkommando der IV . Armee , von ſeinen Fahrten durch Flandern , ſeinen

Unterredungen mit der belgiſchen Zivilbevölkerung und belgiſchen Gefangenen . Mit klopfendem

Herzen und ſtolzem Empfinden lieſt mancher , was Fendrich von den Taten unſerer Heer⸗

führer und Truppen zu erzählen weiß . Mit offenen Augen eines Kritikers hat Fendrich

als freier , unabhängiger Schriftſteller die Dinge an und hinter der Front betrachtet . Und

er weiß nur Gutes zu ſagen und in einer Schreibweiſe , die jeden packt . Mit heller Be⸗

geiſterung iſt das Kapitel „ Unſere Soldaten “ geſchrieben ; ein Loblied auf deutſche Arbeit

und deutſche Gründlichkeit “ iſt der Artikel „ Die Schaffer “ . — Wer das Büchlein lieſt —

es mögen deren hoffentlich recht viele ein — wird es ſicher mit größter Befriedigung

getan haben . Die Ausſtattung des Büchleins iſt ſehr hübſch und gefällig , in dem kleinen

Taſchenformat eignet es ſich auch vorzüglich zum Verſand ins Feld . Bei den Feldgrauen

wird es ebenfalls mit großer Freude geleſen werden .
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Die Auslanddeutſchen und ihr Vaterland . Herausgegeben von Rudolf
Katz , Leiter des Nachrichtenbüros für das neutrale Ausland , Karlsruhe . Verlag der
G. Braunſchen Hofbuchdruckerei . 47 Seiten Oktav . Preis 1 Mark . Eine Samm⸗
lung von Briefen , die eine äußerſt intereſſante Überſicht der Stimmung in den ver⸗
ſchiedenen neutralen Staaten enthält und daher eine wertvolle Ergänzung der Kriegs⸗
literatur bildet . Unerſchütterliche Treue zu Kaiſer und Reich , feſter Glauben an den end⸗
gültigen Sieg unſerer Waffen , ſpricht aus den von tiefſter Überzeugung durchdrungenen
Zeilen dieſes Buches .

Jedem Deutſchen , wie auch allen Deutſchenfreunden , die mit uns gegen den Lügen⸗
feldzug unſerer Feinde kämpfen , wird es eine wahrhafte Freude ſein , die von patriotiſchem
Geiſte durchglühten Briefe zu leſen .

Kriegsgekangenenfürlorge . Was unſere Kriegsgefangenen ſchreiben , wie es
ihnen geht und wie das Rote Kreuz für ſie ſorgt . — Von Dr . med . Johannes Ding⸗
felder . Sonderabdruck der München⸗Augsburger Abendzeitung . — Preis 30 Pfg . ( Ertrag
wird zugunſten der Kriegsgefangenen verwendet . )

Im Titel iſt eigentlich der ganze Inhalt bezeichnet . Das Buch wirkt in ſeinem
einfachen Briefton ergreifend und wird hoffentlich eine noch lebhaftere Liebestätigkeit für
unſere „ Feldgrauen “ auslöſen , die ſich in der Gefangenſchaft befinden .

Daß der Ertrag des Buches zugunſten unſerer in Kriegsgefangenſchaft ſich befinden⸗
den Soldaten verwandt wird , mag noch als beſondere Empfehlung gelten .

Die Anſiedelung von Kriegsbeſchädigten ( Schriften zur Förderung der inneren

Koloniſation Nr . 18) . Verlag Deutſche Landbuchhandlung . 53 Seiten Oktav , Preis 1 M.
Wenn die darin zugrunde gelegten Verhältniſſe für Baden auch nicht immer zutreffend
ſind , ſo iſt die Arbeit doch für jeden , der ſich mit der Frage der Invalidenfürſorge be⸗

ſchäftigt , von höchſtem Intereſſe .

Der Brotkrieg . Das deutſche Volk im Kampf um ſeine Ernährung .
Für Schwert und Pflug niedergeſchrieben von W. J . Ruttmann . 100 Seiten mit 10 Ab⸗

bildungen im Text . Würzburg , Verlag von Curt Kabitzſch . Preis M. 1 . —.

Neben den militäriſchen und geographiſchen Fragen , die der Weltkrieg zeitigt , haben
die wirtſchaftspolitiſchen keine geringere Bedeutung , für manche Bevölkerungskreiſe ſind
ſie ſogar wichtiger als alle andern . Das ſoeben erlaſſene Verbot des Vorverkaufs der
Ernte 1915 beweiſt dies am beſten . Wie die Armee ihren Führern im felſenfeſten Ver⸗

trauen folgt , ſo hat ſich das deutſche Volk in dem wirtſchaftlichen Kampfe ſeinem General⸗

ſtab , den Reichsbehörden , vertrauensvoll untergeordnet und das Seine dazu beigetragen ,

daß der Aushungerungsplan unſerer Feinde zunichte wurde . Die Erinnerung an das

„ Kriegsbrot “ und an die „ Brotmarke “ wird auch nach dem Kriege dem Buche Intereſſe

verleihen , das mit 10 ſtatiſtiſchen Bildern und ſeinem wertvollen Inhalt , im vater⸗

ländiſchem Sinne geſchrieben , Belehrung bietet über Fragen , die auf der Tagesordnung

ſtehen . Für Vorträge bietet das Buch eine gute Unterlage , denn nicht nur die Brotfrage ,

ſondern alles was damit zuſammenhängt ( Fleiſchverſorgung , Erſatzfuttermittel , Dünger⸗

rage ) , iſt darin behandelt . Ebenſo wird es ſich in der Schule bewähren , wo im Kriegs⸗

unterricht dieſe Themas erörtert werden .
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„ 50 Einzelfälle aus den erſten 3 Monalen der Täligkeil der Kriegs⸗

belchädigtenfürſorge in der Rheinprovinz ! “ . Zuſammengeſtellt im Auftrage des

Landeshauptmanns der Rheinprovinz von Landesrat Dr . Horion , Düſſeldorf . Düſſeldorf

1915 . ( 28 Seiten Oktav . ) Darſtellung von Einzelfällen von der Kriegsbeſchädigten⸗

fürſorge , welche zeigen , wie der einzelne Fall am beſten zu behandeln iſt . Naturgemäß

durften hier nicht nur beſonders intereſſante Fälle herausgegriffen , ſondern es mußten

vor allem tägliche Normalfälle vorgeführt werden . Wenn man über die ſachliche Er⸗

ledigung einzelner Fälle verſchiedener Anſicht ſein kann , muß berückſichtigt werden , daß

bei der ſchriftlichen Darſtellung der Fälle eben ſtets nur ein unvollkommenes Bild die

Unterlage bietet und der perſönliche Eindruck des Kriegsbeſchädigten fehlt . Zu beziehen

durch Landeshauptmann d. Rheinprovinz Düſſeldorf Poſtfach Preis 20 Pfg .

Zufammenſtellung der für die ſoziale Kriegsinvalidenfürlorge gelchaffenen
Einrichkungen . — Herausgegeben im Reichsamt des Innern . — 30 Seiten Kleinoktav .

Preis 25 Pfg . — Das Schriftchen enthält in kurzen Angaben alles hauptſächlich Wiſſens⸗

werte in bezug auf für Kriegsinvalide geſchaffene Fürſorge⸗ und Beratungsſtellen . Wichtig

nicht nur für Kriegsbeſchädigte , ſondern für alle , die Anteil an der freiw . Liebestätigkeit

für unſere Soldaten nehmen .

Lazarettbilder . Aus dem Tagebuch der Vorſteherin eines Sanitätsvereins im

Kriege 1870 —71 von M. Weber . Dritte , mit einem Geleitwort von Gene valo berarzt

a. D. Dr . Migeod⸗Leipzig verſehene - Auflage . M. 0. 60 , gebunden 1 . —. Möchten dieſe

anſpruchsloſen aber packenden Schilderungen großen Heldenmutes , ſtillen

Duldens und tief erſchütternder Tragik dazu beitragen , daß noch mehr Frauen ,

namentlich auch der beſſeren Stände ſich dem ernſten und erhebenden Dienſte der

Krankenpflege widmen . Jede beſorgte Gattin und Mutter kann aus dieſen kurzen Schil⸗

derungen erſehen , mit welch unermüdlicher Liebe und Hingebung bereits 1870 für

die verwundeten Söhne des Vaterlandes geſorgt wurde . Ein Teil des Reinertrags

dieſer Schrift fließt dem Roten Kreuz zu⸗

Stölzle , Dr . Hans , Völkerrecht und Landkrieg . Gemeinverſtändliche Dar⸗

ſtellung für das Volk . 8 . XII und 207 Seiten . Kartoniert M. 2 . —. Joſ . Köſel ' ſche

Buchhandlung , Kempten und München . )

Ein neues Kriegsbuch ! Faſt könnte es vermeſſen ſein , ein ſolches erſcheinen zu

laſſen , doch füllt gerade das Buch von Dr . Stölzle eine fühlbare Lücke aus . In dem

gegenwärtigen furchtbaren Weltkrieg leſen wir Tag für Tag von Völkerrechtsverletzungen

unſerer Gegner , und doch weiß unſer Volk vom Völkerrecht ſo gut wie nichts . Es iſt

deshalb außerordentlich zu begrüßen , wenn ein bekannter juriſtiſcher Schriftſteller es unter⸗

nimmt , die Hauptgrundzüge des Landkriegsrechtes in aller Kürze in einer dem Volke

gemeinverſtändlichen Weiſe darzuſtellen . Wir erwähnen aus dem reichen Inhalt die

Kapitel über 1. Begriff des Völkerrechts und Rechtsquellen , 2.4 Kriegsbeginn , 3. Kriegs⸗

ſchauplatz , uſw . Das Buch , das außerordentlich klar und leicht verſtändlich geſchrieben iſt ,

iſt dem „Volke in Waffen “ gewidmet .

Das Vaterhaus . 64 Seiten mit zahlreichen Hausplänen in 60 Abbildungen

nebſt Angabe der Baukoſten . Preis Mk. 1 . — ( Porto 10 Pfg . ) Heimkulturverlags⸗

geſellſchaft , Wiesbaden .
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„ Was iſt eigentlich ein Vaterhaus ? “ — Dieſe Frage , die der Verfaſſer eines der

ungezählten Kinder ſtellen läßt , die mit den Eltern von Mietwohnung zu Mietwohnung

ziehen , um immer wieder in neue unerfreuliche Umgebungen ſich einzugewöhnen und

immer wieder zu erfahren , daß man das Richtige noch nicht gefunden hat , iſt der Grund⸗

ton des Büchleins . Zahlreiche Abbildungen von beſcheidenen Einfamilienwohnhäuſern be⸗

gleiten den Text .

Die heutige Einmachkunſt der Hausfrau . Mit Bereitung von Salaten und

Kompotts . Ein Hilfsbuch für den ſparſamen Haushalt . über 225 gute Rezepte und

Anweiſungen . Herausgegeben von Elfriede Beetz . 3 Aufl . Preis 90 Pfg . , Porto 10 Pfg .

Verlag E. Abigt , Wiesbaden .

Die praktiſche Hausfrau auf dem Lande muß , und diejenige in der Stadt ſollte

unbedingt ſtets zur richtigen Zeit größere Vorräte von Obſt⸗ und Beerenfrüchten , Frucht⸗

ſäften , Gemüſen einmachen bezw . für ſpäteren Gebrauch konſervieren , denn damit wird

ſie die beträchtlichſten Erſparniſſe im Haushalt erzielen und die nacheinanderfolgenden

Ausgaben fallen auch ihr nicht ſchwer , weil ſie ſich auf die ganze fruchtbare Zeit des

Jahres verteilen . Das vorliegende reichhaltige und ſehr preiswerte Buch mit ſeinen 225

Rezepten und Anweiſungen muß der wirtſchaftlich denkenden , rechnenden Hausfrau will⸗

kommen ſein und wird ſich durch die Erſparniſſe im Haushalt bezahlt machen . Man

wird es ſtets neben einem Kochbuche benötigen . Alſo , Hausfrauen vergeßt das Ein⸗

machen nicht .

Fleine Mitteilungen . S80

Geiſteskrankheiten und Krieg .
Die wichtige und allgemein intereſſante Frage nach der Häufigkeit ſee⸗

liſcher Störungen im Heere während dieſes Krieges behandelte Prof . Dr . Kon⸗

rad Alt⸗Uchtſpringe , in einem äußerſt anregenden Vortrage , dem wir das

Folgende entnehmen :

Es iſt eine feſtſtehende Erfahrung , daß die Zahl der geiſtigen

Störungen , ſelbſt wenn man Epilepſie und Hyſterie mit hinzurechnet ,
im Vergleich zu Verwundungen und Krankheiten verſchwindend gering iſt .
Der geiſtesgeſtörte Soldat bedeutet jedoch für ſeine Umgebung und die Diſzi⸗
plin eine ſo große Gefahr , daß ihm beſondere Aufmerkſamkeit gewidmet wer⸗
den muß .

In weiſer Vorausſicht hat unſere Heeresleitung hier vorbeugend ge⸗
wirkt , indem ſie Sanitätsoffiziere pſychiatriſch ausbilden ließ , ſo daß ſchon bei
der Muſterung ſorgfältig alle geiſtig Ungeeigneten ferngehalten werden . Wie

wirkſam dieſe Maßregel war , zeigt die Tatſache , daß unter den bisher in die⸗

ſem Kriege beobachteten geiſteskranken Soldaten nur 50 ) aktive Unteroffiziere
und Mannſchaften waren !

Es iſt klar , daß dieſer beiſpielloſe Krieg eine ungeheure Erregung und

Erſchütterung der deutſchen Volksſeele zur Folge haben muß . „ Selbſt der

geiſtig vollwertige Menſch, “ bemerkt Alt , „iſt nur auf einen beſtimmten pfh⸗
chiſchen Druck geeicht und er läuft Gefahr , zu verſagen , wenn dieſer Druck zu
jäh anſchnellt oder längere Zeit zu hoch ſteht “. Wenn das ſchon für geiſtig

Kräftige und Geſunde gilt , wieviel mehr müſſen alle diejenigen in Gefahr
kommen , deren Nerven⸗ und Seelenleben durch Anlage oder durch Krankheit

—*
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geſchwächt iſt ! Es war alſo von vornherein zu erwarten , daß der Krieg mit

ſeinen ungeheuren Anforderungen an Seelen⸗ und Körperkräfte bet dieſen ſo⸗

genannten pſychopathiſchen Naturen geiſtige Störungen auslöſen würde . In

der Tat hat Prof . Bonhöffer feſtgeſtellt , daß 54 aller in dieſem Kriege bis⸗

her beobachteten Geiſtesſtörungen auf pfychopathiſcher Anlage beruhten .

Bedeutſam iſt die Frage : Gibt es überhaupt eine beſondere ( ſpezifiſche )

Kriegs⸗Geiſteskrankheit ? Ohne die ſichtliche Kriegsfärbung mancher Geiſtes⸗

ſtörungen leugnen zu wollen , haben die angeſehenſten Irrenärzte dieſe Frage

mit Beſtimmtheit verneint . Die im Kriege beobachteten Krankheitsbilder laſ⸗

ſen ſich durchaus in die bereits bekannten einreihen .

Auch die Heilungsausſichten ſind in der Mehrzahl der Fälle günſtig :

Durch ſorgfältige Einzelbehandlung in Lazaretten , welche größeren Anſtalten

für Nervenkranke angegliedert ſind , durch Ruhe , Liegekur , leichte Beſchäftigung

im Freien , Bäder uſw . konnten viele dieſer Kranken in verhältnismäßig kur⸗

zer Zeit geheilt werden , wurden ſogar zum Teil wieder garniſondienſtfähig .

Nur die von vornherein ganz ſchweren und die ausſichtsloſen Fälle ſind von

der Lazarettebehandlung auszuſchließen und einer geſchloſſenen Anſtalt zu

überweiſen .

Fragen wir nun nach der Anzahl der bisher beobachteten Geiſtesſtörungen ,

ſo ergab eine Umfrage Alts bei größeren Spezialanſtalten und Kliniken hoch⸗

gerechnet eine Geiſtesſtörung auf 1000 Mann Kopfſtärke , wobei aber Hyſterie

und Epilepſie mitgerechnet ſind . Angeſichts der faſt übermenſchlichen Größe des

uns aufgezwungenen Kampfes wirken dieſe Zahlen außerordentlich beruhi⸗

gend ; ſie beweiſen jedenfalls , daß die Seele des deutſchen Heeres kerngeſund

iſt , und wir können auch in dieſer Beziehung mit Alt zuverſichtlich ausrufen :

Lieb ' Vaterland magſt ruhig ſein ! Dr . Bäumer .

Die Jahrpreisermäßigungen für Kriegerangehörige . Die Beſtimmungen

über Fahrpreisermäßigung für Angehörige verwundeter oder geſtorbener deutſcher Krieger

haben , wie in einem Miniſterialerlaß feſtgeſtellt wird , zu Härten geführt , die von den Be⸗

troffenen ſchmerzlich empfunden und auch von der in ſolchen Fragen jetzt während des

Krieges beſonders empfindlichen öffentlichen Meinung leicht falſch verſtanden werden . Die

Bundesregierungen mit Staatsbahnbeſitz haben ſich daher entſchloſſen , einer Anregung des

Kriegsminiſters auf Erweiterung des Perſonenkreiſes , der zur Inanſpruch⸗

nahme der Fahrvergünſtigung berechtigt iſt , näherzutreten . Demgemäß ſoll die Fahrpreis⸗

ermäßigung ferner noch den Großeltern und Enkelkindern , den Schwieger⸗ und Fflege⸗

eltern , ſowie den Geſchwiſtern der Ehefrau eines Kriegers zuteil werden , wenn ſie die im

Tarif benannten nächſten Angehörigen vertreten , weil dieſe , was polizeilich zu beſcheinigen

iſt , nicht mehr leben oder aus Alters⸗ oder Geſundheitsrückſichten nicht reiſefähig ſind .

Die königl . Eiſenbahndirektion Berlin iſt beauftragt , die Maßregel für den Bereich der

deutſchen Staatseiſenbahnen durch Aufnahme einer entſprechenden Verfügung in den Tarif

und Verkehrsanzeiger durchzuführen .

Löhnung Beurlaubter .

Den aus dem Felde zurückgekehrten verwundeten und kranken Mannſchaften ebenſo

wie den kranken Mannſchaften immobiler Formationen wird vielfach auf beſonderen An⸗
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trag die Erlaubnis erteilt , ſich zur Wiederſtellung ihrer Geſundheit , zu Erntearbeiten uſw .

in Privatpflege bei Angehörigen uſw . zu begeben . Dieſe Leute werden hinſichtlich ihrer

Gebührniſſe ebenſo behandelt , wie die zur Wiederherſtellung ihrer Geſundheit beurlaubten

Mannſchaften . Sie haben daher für die ganze in Betracht kommende Zeit Anſpruch auf
die Löhnung ihres Dienſtgrades nach den Sätzen mobiler und immobiler Formationen

ſowie auf die Gewährung der Geldabfindung zur Selbſtbeköſtigung . Für Angehörige mo⸗

biler Formationen beträgt dieſe ohne Unterſchied des Dienſtgrades 1. 20 M. für den Kopf

und Tag . Angehörige immobiler Formationen erhalten das Beköſtigungsgeld des Truppen⸗

teils , dem ſie zur Verpflegung zugeteilt ſind .

Frachtfreie Beförderung von freiwilligen Gaben u. dgl .

Nach den Beſtimmungen der Großh . Generaldirektion der Staats⸗

eiſenbahnen im Nachrichtenblatt Nr . 78 vom 23 . Juli 1915 werden

frachtfrei befördert :
a) Sendungen für die freiwillige Krankenpflege an

Vereine , Sammelſtellen , Lazarette u. dgl. , ſowie an die Obſtver⸗
wertungsſtellen mit der Bezeichnung : „ Freiwillige Kranken⸗

pflege . “

b) Sendungen freiwilliger Gaben für die bewaffnete
Macht ; d. i. an die Abnahmeſtelle in Karlsruhe und Freiburg ,
ſowie an die Sammelſtellen der Vereine vom Roten Kreuz mit

der Bezeichnung „ Freiwillige Gaben . “

c) Sendungen leerer Verpackungen , welche für Sendungen
für die freiwilligen Krankenpflege gedient haben ( auch Weckſche
Einmachgläſer ) mit dem Vermerk : „ Verpackungen von Sen⸗

dungen für die freiwillige Krankenpflege “ .
d) Sendungen freiwilliger Gaben für Oſtpreußen und

Elſaß⸗Lothringen .
e) Sendungen für Kriegs⸗ u. Zivilgefangene in Deutſch⸗

land und in Frankreich .
Nähere Auskunft erteilen die Eiſenbahn⸗Dienſtſtellen .

Briefverkehr mit deutſchen Zivilgefangenen in Rußland .

Nach einer Entſcheidung der ruſſiſchen Regierung iſt den deutſchen Zivil⸗

gefangenen in Rußland der unmittelbare Briefverkehr mit der Heimat unter⸗

ſagt , weil ſie ſich nicht in Konzentrationslagern befinden , ſondern nur gezwun⸗

gen ſind , in den ihnen angewieſenen Ortſchaften zu leben , und daher ihr Poſt⸗

verkehr den allgemeinen Beſtimmungen zu unterwerfen iſt . In Deutſchland

können daher Poſtſendungen an dieſe Gefangene nicht mehr nach Art der

Kriegsgefangenenſendungen unmittelbar , ſondern nur noch durch Mittelsper⸗

ſonen im neutralen Ausland verſandt werden .

Zur Vermittlung dieſes Verkehrs hat ſich der deutſche Hilfsverein in

Stockholm erboten , welcher dort ſeit dem Jahre 1876 beſteht , und während des

Krieges den brieflichen Verkehr mit Deutſchland nach und von den kriegfüh⸗

renden Ländern zu vermitteln unternommen hat . Der Verein berechnet für

ſeine Dienſte nichts , bittet jedoch , jedem Briefe für Portoauslage zwei inter⸗
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nationale Poſtantwortſcheine , die zum Preiſe von 25 Pf . bei den Poſtanſtalten ke

erhältlich ſind , beizufügen .
1

Die Briefe können in deutſcher Sprache , müſſen jedoch mit lateiniſchen di
N

Buchſtaben deutlich geſchrieben werden und ſind dem Verein in dem für den d

Empfänger beſtimmten , genau adreſſierten und offenen Umſchlage einzu⸗

ſenden , ebenfalls in offenem Umſchlage . Soweit erforderlich , wird die Adreſſe 96

J für die Weiterſendung nach Rußland überſetzt werden . Genaue und deutliche ſo

Adreſſe des Abſenders und Empfängers iſt dem Verein jedesmal anzugeben , K

1 da täglich viele hunderte von Briefen einlaufen . Die Adreſſe des Abſenders N

iſt auch in dem weiterzuſendenden Briefe anzugeben , da ſonft der Verein de
Briefe , die als unbeſtellbar zurückkommen , den Abſendern nicht wieder zurück⸗ ſo

ſenden kann . In den Briefen darf kein politiſches Thema berührt werden . Es

empfiehlt ſich auch , nichts oder nur ſehr wenig vom Kriege in den Briefen zu ſd

erwähnen . Jede Zeile wird von der Kriegszenſur geleſen , und Briefe mit

beanſtandetem Inhalt erreichen die Adreſſaten niemals . In jedem Briefe iſt ſch
der deutſche Hilfsverein in Stockholm als Vermittler anzugeben , um dem ſte⸗
Empfänger ſofort klar zu machen , auf welchem Wege derſelbe antworten

kann . Die an den Verein gerichteten Begleitſchreiben ſind zwar genau , aber

ſo kurz wie möglich abzufaſſen .

Der Verein läßt jedem Abſender eine Benachrichtigung über die Weiter⸗

beförderung eingeſandter Briefe zugehen . Für den Fall , daß der Verein Tele⸗ ord

gramme beſorgen ſoll , iſt gleichzeitige Einſendung des ungefähren Betrages nac

der Koſten ( ' das Wort nach Rußland etwa 30 Pfg . erforderlich ) . Ein etwaiger und

Überſchuß wird nur auf Wunſch dem Abſender zurückgeſandt , ſonft für die Da

guten Zwecke des Vereins verwandt . Paketſendungen können durch den Ver⸗ in

ein nicht beſorgt werden . ( Rote Kreuz⸗Korreſp . ) Aer

ver

Das Rote Kreuz in Wort und Bild .
6

Die illuſtrierte Wochenſchrift „ Zeit im Bild “ hat eine Sondernummer 5
herausgegeben , die vielfachen Wünſchen entſprechen dürfte . Der Titel auf Laz
dem farbigen Umſchlag lautet : „ Das Rote Kreuz , ſeine Organiſation und käm

Tätigkeit in Krieg und Frieden “ , und in dem mit reichem Bilderſchmuck ver⸗ Laz
ſehenen , auf Kunſtdruckpapier gedruckten Sonderhefte iſt alles zu finden und auf

mit bildlichen Darſtellungen erläutert , was von den Geſamteinrichtungen des find

Roten Kreuzes zu wiſſen von Intereſſe iſt . gem
Das Arbeitsfeld des Roten Kreuzes iſt ein ſehr großes ; in ihm betätigen Mil

ſich Opferfreudigkeit , Wohlfahrtsſinn und Nächſtenliebe in ſo hohem Maße , daß Alk

es kaum möglich iſt , im Rahmen eines Zeitungsberichtes der guten großen Ver

Sache nur einigermaßen gerecht zu werden . Die

Es iſt daher ſehr zu begrüßen , daß hier ein ganzes Sonderheft ſich mit Gkich

der Geſamtorganiſation des Roten Kreuzes befaßt . An die Spitze geſtellt wurde Oft
ein einführender Aufſatz des Generalſekretärs Prof . Dr . Kimmle ; die Dar⸗ ſon

legungen geben einen anſchaulichen Einblick in die innere Verwaltung und dure

Einteilung der Geſamtarbeit des Roten Kreuzes und ſeines Zentralkomitees eine

mit deſſen 20 Abteilungen , deren jede wieder verſchiedene Unterabteilungen dan

aufweiſt . Ihm folgen geſonderte Ausführungen über einzelne Abteilungen nicht

und Zweige , z. B. über „Kriegswohlfahrtspflege “ , über „ Das weibliche Kran⸗
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kenpflegeperſonal “ , die „ Kreuzpfennigſammlung “ , über „Vereinslazarettzüge “
und „ Vereinslazarette , Privatpflegeſtätten und Geneſungsheime “ ; ferner über
die hervorragend angelegte Abteilung „ Bäder⸗ und Anſtaltsfürſorge “ , die es
den leidend aus dem Kriege Heimkehrenden ermöglichen ſoll , wieder in den
Vollbeſitz ihrer Arbeitskraft zu gelangen ; weiter über die „ Sammelabteilun⸗
gen “ , deren kaſſenfüllende Tätigkeit ſich über ein ſehr großes Gebiet erſtreckt ;
ſchließlich noch drei lehrreiche Abhandlungen „ Die Kriegsleiſtungen des Roten
Kreuzes ſeit ſeiner Begründung bis zum gegenwärtigen Kriege “ , „ Die Orga⸗
niſation des bayriſchen Roten Kreuzes “ , und eine Darlegung der Beſtrebungen
der deutſchen Landesfrauenvereine , die ſich mit warmen Worten an die deut⸗
ſchen Frauen wendet .

Wer ſich über die Angelegenheiten des Roten Kreuzes Aufklärung ver⸗
ſchaffen will , dem ſei das Sonderheft von „ Zeit im Bild “ , das zum Preiſe
von 30 Pfennig überall erhältlich iſt , angelegentlich empfohlen . Es mag auch
ſchließlich noch erwähnt ſein , daß der dritte Teil der Geſamteinnahme zugun⸗
ſten der Deutſchen Vereine vom Roten Kreuz Verwendung findet .

( Rote Kreuz⸗Korreſp )

Das Wirkshausverbok für verwundete und kranke Soldaten .
Von zuſtändiger Seite wird uns geſchrieben : In der Oeffentlichkeit findet eine An⸗

ordnung der Militärbehörde immer noch nicht jenes Verſtändnis , das ſie ihrer Bedeutung
nach beanſpruchen könnte : es iſt dies das allgemeine Wirtshausverbot für verwundete
und kranke Soldaten . Einige aufklärende Worte hierüber erſcheinen daher angebracht .
Das Verbot iſt aus der Erkenntnis erwachſen , daß die Heilung und die Geſundung unſerer
in Lazaretten befindlichen Soldaten durch die Aufnahme von Alkohol über den von den
Aerzten verordneten und im Lazarett verabreichten Umfang hinaus häufig außerordentlich
verzögert und erſchwert wird . Gerade bei den durch ihr Leiden geſchwächten Körpern hat
erfahrungsgemäß der unzweckmäßige Alkoholgenuß die ſchädlichſten Folgen . Eine baldige
Herſtellung unſerer Soldaten liegt aber nicht nur in ihrem eigenſten Intereſſe , ſondern
es iſt auch für das ganze Vaterland von höchſter Bedeutung , daß die große Zahl der in
Lazaretten befindlichen wehrfähigen Männer bald wieder an die Seite ihrer im Felde
kämpfenden Brüder treten kann . In der Friedenszeit ſtehen den Kranken die Gärten der
Lazarette zu ihrer Erholung zur Verfügung , wo ſie ohne weiteres der allgemeinen Lazarett⸗
aufſicht unterſtehen . Jetzt im Kriege wird den in den Reſerve⸗ und Vereinslazaretten be⸗
findlichen Soldaten teils einzeln , teils in Gruppen , für beſtimmte Stunden der Ausgang
gewährt . Aber auch in dieſen Zeiten müſſen ſie naturgemäß den Anordnungen der
Militärbehörden unterſtehen , und da ſich gezeigt hat , daß ein Verbot des Genuſſes von
Alkohol nicht ohne allgemeines Wirtſchaftsverbot durchgeführt werden kann , ſo müſſen die
Verwundeten und Kranken weiſungsgemäß auf den Beſuch der Wirtſchaften verzichten .
Dieſe Soldaten ſelbſt , die draußen im Felde tapfer ihre Pflicht erfüllt haben , fügen ſich
auch im Heimatlande mit verſchwindenden Ausnahmen willig dem militäriſchen Befehle .
Oftmals wird aber ihr Gehorſam durch Einladungen von Verwandten , Bekannten oder
ſonſtigen Gönnern auf eine harte Probe geſtellt . Dabei ſind dieſe Aufforderungen zumeiſt
durchaus wohlgemeint ; oft mögen auch die äußeren Umſtände , wie Beſuch von auswärts ,
eine gemeinſame Erfriſchung in einem Wirtshaus nahelegen , und das Verbot wird als⸗
dann als unnötig hart empfunden . Es ſollte jedoch nie vergeſſen werden , daß es ſich
nicht um eine unnütze Beſchränkung der Freiheit der wackeren Kämpfer handelt , ſondern
um eine durch die Rückſicht auf das Wohl der Soldaten und des Vaterlandes gebotene

255



256

Anordnung , und daß bei der großen Zahl der in Betracht kommenden Perſonen , ſowie

bei der Schwierigkeit der Ueberwachung nur ein ausnahmloſes Verbot ausgeſprochen

werden kann . Der Einladende bereitet daher den Soldaten , die ſich durch ihn zur Ueber⸗

tretung des Dienſtbefehls verleiten laſſen , nur dienſtliche Unannehmlichkeiten . Es

wäre an der Zeit , daß man allgemein davon abſieht , verwundete und kranke Soldaten

dum Wirtſchaftsbeſuch und zum Genuß von Alkohol zu verleiten .

Karlsruher Tagblatt . 7. Sept . 15.

Dienſtbereitſchaft der freiw . Janitätsmannſchaften im Heimatsgebiet.

Bei den Fliegerangriffen an verſchiedenen Orten des Landes hat das freiwillige

Perſonal des Badiſchen Landesvereins vom Roten Kreuz durch opferwillige Hilfsbereitſchaft

Dienſte geleiſtet , die ihm nicht vergeſſen ſein werden .

Der Alarmdienſt des Landesvereins bewährt ſich durch Bereitſtellung von Transport⸗

mitteln durchaus .
Die erſte Hilfe wird aber im Einzelfall um ſo wirkungsvoller ſein , wenn jeweils die

nötigen Verbandmittel zur Stelle ſind .

Es empfiehlt ſich daher während der Kriegszeit für unſere Mannſchaften , ſtets wohl⸗

gefüllte Verbandtaſchen bei ſich zu führen .

Führung der Mitgliederliſten .

Die Ortsausſchüſſe werden erinnert , die freiw . Tätigkeit ihrer Mitglieder nach dem

Vordruckmuſter in der Mobilmachungs - ⸗Mappe — zum M. ⸗M. ⸗Kalender — Nr . 1 im In⸗

tereſſe der Mitglieder ſorgfältig aufſtellen und führen zu laſſen . Manche Ausſchüſſe haben

ſchon durch Drucklegung ihrer Mitgliedermeldung beſtens vorgearbeitet .

Der Vorſitzende .

Verwendungsbücher der Schweſtern in Beſervelazaretten .

Wir machen darauf aufmerkſam , daß in den Verwendungsbüchern der Schweſtern in

Reſervelazaretten auf Seite7 und 20 Datum und Unterſchrift von dem Terr . ⸗Delegierten ,

Exzellenz , ausgefüllt wird , daher offenzulaſſen iſt .

Ein Roter⸗Kreuz⸗Abreiß⸗Kalender , Verlag Ferdinand Aſhelm , Berlin , iſt ſoeben

erſchienen . Die Ausſtattung des Kalenders , deſſen Leitſpruch Peter Roſegger ſchrieb , wird

ſeinen Zweck voll und ganz erfüllen , nämlich die Teilnahme für die Arbeit und Aufgaben

des Roten Kreuzes wachzuhalten und neu zu wecken . Er wird ungefähr 70 nach Natur⸗

aufnahmen vorzüglich wiedergegebene Kriegsbilder , hauptſächlich aus dem Tätigkeitsbereich
des Roten Kreuzes , und begleitenden Text enthalten . Beſonderen Schmuck werden die für

ihn geſpendeten Kunſtblätter von Behrens , Gaul , Kampf , Liebermann , Looſchen , Paul ,

Sandrock , Slevogt bilden .

Der Preis des Kalenders beträgt M. 2. 50 .

Ein Teil des Reingewinns kommt dem Roten Kreuz zugut .

Beſtellungen ſind zu richten an den „Badiſchen Landesverein vom Roten

Kreuz , Karlsruhe , Stefanienſtr . 74.

Herausgegeben vom Geſ amtvorſtande des Badiſchen Landesvereins vom Roten Kreuz .

Verantwortlich für die Schriftleitung : Generalmajor z. D. Limberger .

Druck der G. Braunſchen Hofbuchdruckerei in Karlsruhe .
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